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UN und Europarat EU
 Januar

21� Februar – Der Europarat veröffentlicht ein Handbuch 
mit dem Titel Protecting the right to a fair trial under 

the European Convention on Human Rights (Schutz des 
Rechts auf ein faires Verfahren gemäß der Europäischen 

Menschenrechtskonvention)

28� Februar – Das 3� Fakultativprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention betreffend ein 

Individualbeschwerdeverfahren wird zur 
Unterzeichnung aufgelegt

 Februar
19� März – Die Venedig‑Kommission legt eine 

Stellungnahme zur Justiz in Ungarn vor

 März
20� April – Die Mitgliedstaaten des Europarates 

nehmen die Erklärung von Brighton über die Reform 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

an, mit der die Kapazitäten des EGMR an die Menge 
der beim EGMR anhängigen Rechtssachen angepasst 

werden sollen

27� April – Die UN‑Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege nimmt die Grundsätze und 

Richtlinien für den Zugang zu Prozesskostenhilfe in 
der Strafjustiz an

 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August

20� September – Die Europäische Kommission für die 
Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) veröffentlicht ihren Bericht 

über die Bewertung der Justizsysteme

September
25� Oktober – Der Preis „Kristallwaage der Justiz“ 2012 
des Europarates und der Europäischen Kommission für 

innovative Praktiken der Gerichte wurde anlässlich des 
Europäischen Tages der Ziviljustiz dem Gericht erster 

Instanz von Antwerpen verliehen

 Oktober
5�/6� November – Der Beirat Europäischer Richter nimmt 
eine Stellungnahme zur Spezialisierung von Richtern an

 November
14�/15� Dezember – Die Venedig‑Kommission legt eine 

Stellungnahme zur Justiz in Rumänien vor

20� Dezember – Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen nimmt die UN‑Grundsätze und ‑Richtlinien für 

den Zugang zu Prozesskostenhilfe in der Strafjustiz an

 Dezember

Januar 
2� Februar – Das Europäische Parlament verabschiedet zwei 
Entschließungen: „Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten 
europäischen Ansatz“ sowie eine Entschließung zum Jahresbericht 
über die EU‑Wettbewerbspolitik

Februar 
März 
April 
22� Mai – Maßnahme B des Fahrplans der EU zu Strafverfahren – die 
Erklärung der Rechte – wird angenommen

Mai 
Juni 
18� Juli – Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel 
Barroso gibt eine Stellungnahme nach Annahme der Berichte über 
Bulgariens und Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations‑ 
und Kontrollverfahrens ab

Juli 
August 
12� September – Die EU‑Kommissarin für Justiz Viviane Reding 
kündigt Pläne zur Einführung eines „Justizbarometers” an, d� h� zur 
Beurteilung der Rechtsstaatlichkeit in den EU‑Mitgliedstaaten

25� September – Der Gerichtshof der Europäischen Union nimmt eine 
neue Verfahrensordnung an, die der gestiegenen Arbeitsbelastung 
Rechnung tragen soll

September 
1� Oktober – Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) veröffentlicht ein Gutachten zum vorgeschlagenen 
Reformpaket für den EU‑Datenschutz, mit Schwerpunkt auf Themen, 
die sich mit dem Zugang zur Justiz befassen

Oktober 
November 
4� Dezember – Die FRA veröffentlicht ein Gutachten über die 
Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten

6�/7� Dezember – Die FRA richtet die Grundrechtekonferenz „Justiz in 
Krisenzeiten – Herausforderungen und Chancen für den Zugang zur 
Justiz“ aus

20� Dezember – Die überarbeitete Brüssel‑I‑Verordnung über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil‑ und Handelssachen wird erlassen

Dezember 
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8
Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Justiz

Bedenken bezüglich der Rechtsstaatlichkeit (insbesondere der gerichtlichen Unabhängigkeit) in einigen 
EU‑Mitgliedstaaten werfen im Jahr 2012 einen Schatten auf den Bereich des Zugangs zu einer effizienten und 
unabhängigen Justiz. Der Zugang zur Justiz ist ein Grundrecht, auf das sich die Finanzkrise nachteilig ausgewirkt 
hat. Die Ereignisse in einigen Mitgliedstaaten stellten den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in Frage und malten 
so ein negatives Bild der grenzübergreifenden justiziellen Entwicklungen. Als Reaktion darauf verstärkten 
die EU‑Mitgliedstaaten u. a. ihre Bemühungen, die Rechtsstaatlichkeit strenger zu beobachten, das Vertrauen 
in die Justizsysteme zu gewährleisten und die Entwicklungen, wo nötig, zu überwachen. Konkret blieben 
übermäßig lange Verfahren ein großes Hindernis für den Zugang zur Justiz, die EU‑Mitgliedstaaten ergriffen 
jedoch Maßnahmen zur Beseitigung dieser und weiterer Mängel. So brachten sie eine Reihe von Initiativen 
auf den Weg, darunter die Ausweitung der Klagebefugnis, die Gewährleistung eines wirksamen Zugangs zu 
Prozesskostenhilfe, die Verbesserung des elektronischen Rechtsverkehrs (E‑Justiz) sowie die Einführung und 
Ausweitung der Geltungsbereiche außergerichtlicher Mechanismen.

8�1� Wichtige politische 
Entwicklungen und 
Instrumente auf 
internationaler und 
EU‑Ebene

8�1�1� Auf dem Prüfstand: 
Unabhängigkeit der Justiz und 
Rechtsstaatlichkeit

Der Zugang zur Justiz – ein zentrales Grundrecht sowie 
ein Recht, auf dessen Grundlage andere Rechte geltend 
gemacht werden können – lässt sich durch eine Reihe 
von Mechanismen anstreben, die von herkömmlichen 
Gerichten bis hin zu außergerichtlichen Mechanismen 
wie nationale Gleichbehandlungsstellen und natio‑
nale Menschenrechtsinstitutionen reichen und auf 
lokaler, nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene verfügbar sind.

Trotz wesentlicher Entwicklungen bei den außergericht‑
lichen Mechanismen in der EU standen die Entwicklungen 
bei den Justizsystemen in den EU‑Mitgliedstaaten wei‑
terhin im Fokus, wie eine umfassende EU‑Prüfung im 
Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2012 bestätigte. 

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich des Zugangs 
zu einer effizienten und unabhängigen Justiz

•	 Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in einigen EU‑Mitgliedstaaten 
führen zu einer Initiative der Europäischen Union (EU) zur 
Überwachung der Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten mit 
Hilfe eines „Justizbarometers“.

•	 Knappe Finanzmittel beeinträchtigen den Zugang zur Justiz 
durch die Reduzierung der Anzahl der Gerichte und die 
Zusammenführung außergerichtlicher Mechanismen.

•	 Die Krisenstimmung fördert Innovationen und Reformen in 
einigen EU‑Mitgliedstaaten, die Gerichtsverfahren ändern 
und verstärkt Instrumente des elektronischen Rechtsverkehrs 
(E‑Justiz) einsetzen, um Kosten zu senken und die Dauer von 
Verfahren zu verkürzen.

•	 In Bezug auf den Fahrplan für Strafverfahren hat die EU mit der 
Annahme eines zweiten Instruments, Maßnahme B – „Erklärung 
der Rechte“, einen Schritt nach vorn gemacht.

•	 Auf Ebene der Mitgliedstaaten liegt der Schwerpunkt weiterhin 
auf außergerichtlichen Mechanismen, wie nationalen Menschen‑
rechtsinstitutionen und Gleichbehandlungsstellen, die unter‑
schiedliches Gewicht erhalten, da einigen von ihnen verstärkt 
Überwachungsaufgaben gemäß den Menschenrechtsüberein‑
kommen der Vereinten Nationen (UN) übertragen werden.
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In dem Maße, wie die Zusammenarbeit und Integration 
in Europa im Bereich der Justiz zunimmt, muss auch das 
Vertrauen der EU‑Mitgliedstaaten in die gegenseitige 
Anerkennung ihrer Rechtsstaatlichkeit wachsen. Einige 
Entwicklungen im Jahr 2012 unterstrichen eine zuneh‑
mende Einsicht auf diesem Gebiet.

Bei der Annahme der Berichte über Bulgariens und 
Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations‑ 
und Kontrollverfahrens 2012 lobte der Präsident der 
Europäischen Kommission José Manuel Barroso Bulga‑
riens Fortschritte, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich 
der Rechtsstaatlichkeit in Rumänien:

„In jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
brauchen wir ein gut funktionierendes und unabhängiges 
Justizsystem, und die demokratischen Organe und 
die Rechtsstaatlichkeit müssen geachtet werden. Die 
Europäische Union beruht auf dem Grundsatz der 
Anerkennung der Rechtsstaatlichkeit und demokratischer 
Werte. Vorkommnisse in Rumänien haben unser Vertrauen 
erschüttert. Die Anfechtung gerichtlicher Entscheidungen, 
die Untergrabung der Hoheit des Verfassungsgerichts, der 
Umstoß etablierter Verfahren und die Außerachtlassung 
wichtiger Prüfungen und des Aspekts der Ausgewogenheit 
haben die Verpflichtung der Regierung, die 
Rechtsstaatlichkeit anzuerkennen, in Zweifel gezogen.“
Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel Barroso gibt 
am 18 Juli 2012 eine Stellungnahme nach Annahme der Berichte über 
Bulgariens und Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- 
und Kontrollverfahrens ab; Speech/12/565, abrufbar unter: http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en

Die Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht (Venedig‑Kommission), die den Europarat in 
verfassungsrechtlichen Fragen berät, äußerte ebenfalls 
Bedenken in Bezug auf Rumänien. Ihre Stellungnahme 
konzentrierte sich auf Regierungs‑ und Parlaments‑
entscheidungen, die das Verfassungsgericht und den 
Bürgerbeauftragten betrafen (vgl. auch den Themen‑
schwerpunkt in diesem Jahresbericht). Insbesondere 
äußerte die Venedig‑Kommission ihre Sorge über den 
häufigen Rückgriff auf Dringlichkeitsanordnungen durch 
frühere sowie gegenwärtige politische Mehrheiten, was 
eine Gefahr für die Demokratie und die Rechtsstaatlich‑
keit in Rumänien darstellt. Weitere Bedenken betrafen 
Äußerungen von Vertretern1 staatlicher Organe, die 
einen Mangel an Respekt für den Status anderer 
staatlicher Organe, einschließlich des Verfassungsge‑
richts als Garant des Vorrangs der Verfassung, zeigten, 
der besorgniserregend ist.2

Auch andere EU‑Mitgliedstaaten wurden 2012 einer 
eingehenden Prüfung unterzogen. Die Venedig‑Kom‑
mission nahm vier Stellungnahmen betreffend die 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

2 Europarat, Venedig‑Kommission (2012a).

Justiz in Ungarn an, in denen folgende Themen im 
Mittelpunkt standen: der Status von Richtern und der 
Gerichtsverwaltung, das Verfassungsgericht, die Straf‑
verfolgung und nachträgliche Änderungen der auf die 
Justiz bezogenen Gesetzgebung.

In der ersten dieser Stellungnahmen wurden ver‑
schiedene Aspekte der Justiz untersucht, wobei die 
Venedig‑Kommission zu dem Schluss kommt, dass 
die Gesamtwirkung der jüngsten Änderungen euro‑
päischen Standards nicht entspricht.3 In der Stellung‑
nahme werden 16 problematische Punkte aufgeführt, 
wobei der Hauptanlass zur Sorge darin begründet 
liegt, dass die Befugnis zur Ernennung von Richtern 
beim Präsidenten des nationalen Justizamts liegt, 
das die zentrale Gerichtsverwaltung überwacht, was 
eine Machtkonzentration darstellt.

Die zweite auf das Verfassungsgericht bezogene 
Stellungnahme enthält zehn weitere besorgniserre‑
gende Punkte, die in den Rechtstexten klarer formu‑
liert werden müssten, um den Zugang zur Justiz zu 
verbessern.4 In der dritten Stellungnahme über die 
Staatsanwaltschaft werden unzureichende Prüfungen 
der Befugnisse des Generalstaatsanwalts bemängelt.5 
In der im Oktober veröffentlichten vierten und letzten 
Stellungnahme werden die Änderungen beurteilt, die 
seit Veröffentlichung der ersten Stellungnahme im 
März vorgenommen wurden, wobei die lange Liste der 
durchgeführten Änderungen positiv bewertet wird.6 Das 
frühe Ruhestandsalter von Richtern und das Verfahren 
zur Verweisung von Rechtssachen geben weiterhin 
Anlass zur Sorge, wobei beide Punkte die Unabhän‑
gigkeit der Justiz beeinträchtigen. Ende 2012 enthielt 
die auf Ungarn bezogene Liste der Venedig‑Kommission 
noch 14  besorgniserregende Punkte, darunter die 
Konzentration von Befugnissen und die Gefahr einer 
unzulässigen politischen Einflussnahme.

Am 6. November 2012 stellte der Gerichtshof der Euro‑
päischen Union aufgrund des von der Europäischen 
Kommission gegen Ungarn eingeleiteten Vertrags‑
verletzungsverfahrens fest, dass die Herabsetzung 
des zwingenden Ruhestandsalters für Richter, Staats‑
anwälte und Notare von 70 auf 62 Jahre – mit einer 
kurzen Übergangszeit – zur Verfolgung des Ziels der 
Vereinheitlichung des Ruhestandsalters für Beschäf‑
tigte im öffentlichen Dienst nicht notwendig sei und 
somit eine unverhältnismäßige Maßnahme darstelle, 
die zu einer Diskriminierung aus Gründen des Alters 
führe. Demzufolge kam der EuGH zu dem Schluss, 
dass Ungarn gegen seine Verpflichtungen gemäß der 
Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und 

3 Europarat, Venedig‑Kommission (2012b).
4 Europarat, Venedig‑Kommission (2012c).
5 Europarat, Venedig‑Kommission (2012d).
6 Europarat, Venedig‑Kommission (2012e).

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en
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Beruf verstoßen habe.7 Ebenso ergriff die EU weitere 
Maßnahmen betreffend die Entwicklungen in Ungarn.8

Diese Entwicklungen unterstreichen die Einsicht inner‑
halb der EU auf dem Gebiet des gegenseitigen Ver‑
trauens in die Rechtsstaatlichkeit, was angesichts einer 
wachsenden Zusammenarbeit und Integration in Europa 
im Bereich der Justiz zunehmend wichtiger wird. Zur 
Beobachtung der Rechtsstaatlichkeit in der EU kündigte 
die Europäische Kommission 2012 einen Plan für die Ein‑
führung eines „Justizbarometers“ an zur vergleichenden 
Beurteilung der Stärke, der Effizienz und der Zuverläs‑
sigkeit der Justiz in den Mitgliedstaaten (vgl. auch den 
Themenschwerpunkt in diesem Jahresbericht).9

AKTIVITÄT DER FRA

Herausforderungen und Chancen für 
den Zugang zur Justiz in Krisenzeiten
Im Dezember 2012 veranstaltete die FRA ihre jähr‑
liche Grundrechtekonferenz zum Thema „Justiz in 
Krisenzeiten“, auf der viele durch die Finanzkrise 
bedingte Hindernisse für den Zugang zur Justiz 
im Mittelpunkt standen. Auf der Konferenz, auf 
der sich rund 300 politische Entscheidungsträger 
trafen, darunter Fachleute aus Einrichtungen und 
Organen der EU, dem Europarat, aus nationalen 
Verwaltungen sowie aus Verbänden der Rechts‑
berufe, der Justiz und der Zivilgesellschaft, wur‑
den ebenfalls die Chancen für Innovationen und 
Reformen untersucht, die sich durch die Notwen‑
digkeit der Kosteneinsparung ergeben. Die Kon‑
ferenz fand im Europäischen Parlament statt; sie 
stand unter der Schirmherrschaft des Präsidenten 
des Europäischen Parlaments und wurde vom 
zyprischen Ratsvorsitz der Europäischen Union 
unterstützt.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: fra.europa.
eu/en/event/2012/ fundamental-rights-conference-2012-0

8�1�2� Stellungnahmen und Instrumente

Die Entwicklungen im Jahr 2012 beschränkten sich nicht 
auf die Reaktion auf sich stellende Probleme. Es wurde 
eine Reihe von Bewertungen, Stellungnahmen und Ins‑
trumente angenommen, die einen engen Bezug zum 
Zugang zur Justiz haben. Die Europäische Kommission 
für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) des Europarates 
veröffentlichte am 20. September 2012 ihren Bericht 
über die Bewertung der europäischen Justizsysteme. 
Hierbei handelt es sich um eine zweijährliche Bewertung 

7 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 
2.Dezember 2000, S. 16, und EuGH, C‑286/12 Europäische 
Kommission/Ungarn, 6. November 2012.

8 Europäische Kommission (2012a).
9 Reding, V. (2012).

der Justiz in den 47 Mitgliedstaaten des Europarates.10 
Dieser Bericht ist der fünfte in einer Reihe von Bewer‑
tungen im Hinblick auf folgende Aspekte: öffentliche 
Ausgaben für Gerichte, Strafverfolgung und Prozesskos‑
tenhilfe, verschiedene Modelle der Prozesskostenhilfe, 
Organisation des Gerichtswesens, alternative Methoden 
der Streitbeilegung, Richter, Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen und Reform der Gerichte. Mit der 
Bewertung der Justizsysteme bietet der CEPEJ‑Bericht 
eine ausführliche Analyse der Muster und Trends in 
Europa. Betreffend den Zugang zur Justiz stellte die 
Kommission für die Wirksamkeit der Justiz zum Beispiel 
Folgendes fest: Die finanziellen Hürden für Bürger, die 
nicht über ausreichende Mittel zur Anstrengung eines 
Prozesse verfügen, müssen abgebaut werden. Die 
geografische Zugänglichkeit zu Gerichten kann teil‑
weise durch andere Mittel wie informationstechnische 
Werkzeuge kompensiert werden. Und schließlich ist 
der Zugang zur Justiz durch die Förderung alternativer 
Methoden der Streitbeilegung weiter zu erleichtern.

Der Beirat Europäischer Richter (CCJE), ein beratendes 
Organ des Europarates, nahm 2012 eine Stellungnahme 
zur Spezialisierung von Richtern an. Schwerpunkt 
dieser Stellungnahme sind die Vorteile und Nach‑
teile der Spezialisierung von Richtern auf bestimmte 
Arten von Rechtssachen.11

Das dritte Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (Kin‑
derrechtskonvention) wurde 2012 zur Unterzeichnung 
aufgelegt, wodurch ein zusätzliches Instrument für 
Individualbeschwerden verfügbar gemacht wird, das 
den Zugang zur Justiz auf internationaler Ebene durch 
Individualbeschwerden ermöglicht.12 Einen Überblick 
über den Status der neun zentralen UN‑Menschen‑
rechtskonventionen, den Grad, in dem diese von den 
EU‑Mitgliedstaaten angenommen wurden, sowie die 
Anzahl der im Jahr 2012 eingereichten Rechtssachen 
enthält Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts.

Die UN‑Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege nahm im April  2012 ein globales 
Instrument für kostenlosen Rechtsbeistand – Prozess‑
kostenhilfe – an: United Nations Principles and Guide-
lines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 
(Grundsätze und Richtlinien der Vereinten Nationen für 
den Zugang zu Prozesskostenhilfe in der Strafjustiz). Das 
Instrument wurde anschließend im November 2012 
von der UN‑Generalversammlung verabschiedet, 
wodurch den Empfehlungen Gewicht verliehen wurde.13 
Hierbei handelt es sich um ein nicht bindendes Inst‑

10 Europarat, CEPEJ (2012a).
11 Europarat, CCJE (2012).
12 Vereinte Nationen, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen 

für Menschenrechte (2012).
13 Vereinte Nationen (UN), Kommission für 

Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (2012).

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

258

rument (ein sogenanntes „Soft Law“‑Instrument), das 
14 Grundsätze und 18 Richtlinien enthält und mit dem 
das Recht auf Prozesskostenhilfe, Prozesskostenhilfe 
für Opfer von Straftaten, das Recht auf Information 
und eine spezielle Bestimmung für schutzbedürftige 
Gruppen anerkannt werden.

8�2� Ausgewählte 
Rechtssachen 
europäischer Gerichte

Zahlreiche Rechtssachen befassten sich 2012 ebenfalls 
mit dem Zugang zur Justiz. Der Gerichtshof der Europä‑
ischen Union (EuGH) verhandelte im Verlauf des Jahres 
über mehrere Rechtssachen, in denen das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht gemäß Artikel 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union im Vordergrund stand. Darunter 
waren Rechtssachen betreffend die Unabhängigkeit der 
Justiz und die „Waffengleichheit“ zwischen den Par‑
teien – wesentliche Aspekte des Zugangs zur Justiz – bis 
hin zur Beurteilung der Rolle der Europäischen Kom‑
mission in Wettbewerbsverfahren. Weitere wichtige 
Rechtssachen bezogen sich auf das gegenseitige Ver‑
trauen in Justizsysteme und den Zugang zur Justiz im 
Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung.

In der Rechtssache Europese Gemeenschap gegen Otis 
NV und andere entschied der EuGH, dass die Europäische 
Kommission als unabhängiger Entscheidungsträger in 
einem Wettbewerbsverfahren gegen Hersteller von 
Aufzügen auftreten und gleichzeitig im Namen der Euro‑
päischen Union vor einem nationalen Gericht auf Scha‑
densersatz klagen kann.14 Ein zu klärendes zentrales 
Element war, ob diese Doppelrolle der Kommission mit 
dem in den Bestimmungen der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten Recht auf ein faires 
Verfahren vereinbar sei. Der EuGH entschied, dass trotz 
der möglicherweise im Widerstreit stehenden Rolle der 
Europäischen Kommission die Garantie des Rechts auf 
ein faires Verfahren aufrechterhalten werde.15

Eine solche Verknüpfung von Rollen wäre im eindeutig 
strafrechtlichen Bereich problematischer, da hier die 
Einhaltung der Unabhängigkeit der Justiz strenger 
gehandhabt werden muss. Nach dem Beitritt der 
EU zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte (EMRK) könnte in einer zukünf‑
tigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) das EU‑System in dieser 
Hinsicht bewertet werden.

14 EuGH, C‑199/11, Europeses Gemeenschap/Otis NV und 
andere, 6. November 2012.

15 Ebenda, Randnr. 37‑67.

Ein beim EuGH eingereichtes Vorabentscheidungs‑
ersuchen, Trade Agency Ltd gegen Seramico Invest-
ments Ltd,16 betraf die justizielle Zusammenarbeit in 
Zivilsachen. Die Frage des nationalen Gerichts betraf 
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen; insbesondere wollte das Gericht 
wissen, ob die Versagung der Vollstreckung einer aus‑
ländischen Entscheidung gemäß dem in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Recht 
auf ein faires Verfahren möglich sei. Die Frage bezog 
sich auf eine Rechtssache, in der die Entscheidung 
ohne Anwesenheit des Beklagten gefällt wurde, der 
vorbrachte, dass ihm keine Vorladung zugestellt worden 
sei. Der EuGH entschied, dass ein nationales Gericht 
die Vollstreckung nur dann versagen könne, wenn es 
nach einer Gesamtwürdigung des Verfahrens und unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände der Auf‑
fassung sei, dass eine „offensichtliche und unverhält‑
nismäßige Beeinträchtigung des Rechts des Beklagten 
auf ein faires Verfahren“ vorliege; eine Versagung der 
Vollstreckung lediglich auf der Grundlage dessen, dass 
eine Entscheidung in Abwesenheit des Beklagten gefällt 
worden sei, reiche nicht aus.17

In den Schlussanträgen des Generalanwalts vom 
Oktober 2012 in der Rechtssache Melloni18 über die 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ging es um 
einen ähnlichen Sachverhalt: ob ein Gericht die Vollstre‑
ckung einer in einem anderen Mitgliedstaat gefällten 
gerichtlichen Entscheidung aus Gründen des Schutzes 
der Grundrechte, insbesondere im Hinblick auf ein 
faires Verfahren und einen wirksamen Rechtsbehelf 
im Zusammenhang mit dem Europäischen Haftbefehl, 
ablehnen kann. Mit dem Europäischen Haftbefehl kann 
ein EU‑Mitgliedstaat einen Haftbefehl ausstellen, durch 
den der „vollstreckende“ Mitgliedstaat verpflichtet 
wird, eine Person zum Zwecke einer strafrechtlichen 
Verfolgung oder einer freiheitsentziehenden Maßregel 
festzunehmen und an den Ausstellungsmitgliedstaat 
zu überführen; die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls kann jedoch unter bestimmten Umständen 
verweigert werden. In seiner Antwort auf dieses Vor‑
abentscheidungsersuchen schlägt der Generalanwalt 
vor, dass die Vollstreckung nicht von der Bedingung 
abhängig gemacht werden könne, dass die Person im 
Ausstellungsmitgliedstaat das Recht zur Wiederauf‑
nahme des Verfahrens besitzt, auch dann nicht, wenn 
die Person während des Verfahrens nicht anwesend 
war und das Urteil in Abwesenheit ausgesprochen 
wurde. Die Begründung des Generalanwalts war: Wenn 

16 EuGH, C‑619/10 Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd, 
6. September 2012.

17 Ebenda, Randnr. 62.
18 EuGH (2012); allgemeinere Informationen über die 

Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls und die nicht 
diskriminierende Anwendung des fakultativen Grundes 
für die Ablehnung der Vollstreckung vgl. EuGH, C‑42/11, 
5. September 2012.
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die vollstreckende Behörde eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens fordern würde, würde dies den eigentlichen 
Zweck des Europäischen Haftbefehls untergraben. Eine 
solche Bedingung würde den vollstreckenden Mitglied‑
staat dazu ermächtigen, Garantieanforderungen zu dik‑
tieren, und würde einer EU‑Justiz, die auf gegenseitigem 
Vertrauen gründet, zuwiderlaufen.19 Zum Schutz der 
Rechte der betroffenen Person müsste diese jedoch 
vom ursprünglichen Verfahren in Kenntnis gesetzt 
worden sein und die Möglichkeit gehabt haben, sich 
einen Rechtsbeistand zu nehmen.

Vielversprechende Praktik

Verbesserung der Zugänglichkeit 
zu Informationen über ein faires 
Verfahren
Fair Trials International erstellte 2012 eine Über‑
sicht (in visueller und zugänglicher Form) von 
Rechtssachen des EuGH betreffend ein faires 
Verfahren sowie von weiteren nach Staaten un‑
tergliederten Quellen, einschließlich Auffassun‑
gen von Anwälten zur Fairness von Verfahren. 
Die Darstellung bietet eine vergleichende Über‑
sicht über den Stand der Justiz in Europa und 
enthält ebenfalls spezielle auf die Justiz bezoge‑
ne Informationen zu einzelnen Mitgliedstaaten.

Quelle: Weitere Informationen zur Kampagne „Justice in Eu-
rope“ (Justiz in Europa) sind abrufbar unter: www.fairtrials.
net/justice-in-europe

Zur direkteren Betrachtung des Zugangs zur Justiz kann 
folgendes Beispiel herangezogen werden: Die FRA 
äußerte in früheren Jahresberichten Bedenken hinsicht‑
lich des Zugangs zur Justiz in der EU im Zusammenhang 
mit den Resolutionen des UN‑Sicherheitsrates betref‑
fend das Einfrieren von Geldern als Mittel zur Terroris‑
musbekämpfung.20 2012 wies die Große Kammer ein von 
der Bank Melli Iran eingelegtes Rechtsmittel zurück und 
hielt die Entscheidung, Gelder einzufrieren, aufrecht.21 

19 Vereinte Nationen, Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen‑ und Verbrechensbekämpfung (UNODC) (2012); 
liefert ebenfalls Leitlinien zur Überführung von Personen 
und zu einer Reihe rechtlicher und praxisbezogener 
Aspekte verurteilte oder verdächtige Personen betreffend, 
Absätze 88‑145.

20 Vgl. FRA (2011), Abschnitt 8.2.3, und Frau (2012a), 
Abschnitt 8.1.

21 EuGH, C‑380/09 P Melli Bank plc/ Rat der Europäischen 
Union, 13. März 2012.

Der EuGH kam zu dem Schluss, dass Einschränkungen 
der Freiheit zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätig‑
keit und des Eigentumsrechts an einer Bank durch das 
Einfrieren von Geldern nicht außer Verhältnis zu den 
angestrebten Zielen stehen: die Wahrung des Weltfrie‑
dens und der internationalen Sicherheit.

2012 befasste sich der EuGH ebenfalls mit Rechtssachen, 
die Sanktionen gegen Myanmar (Burma) betrafen. In 
einer Entscheidung der Großen Kammer in der Rechts‑
sache Pye Phyo Tay Za gegen Rat der Europäischen Union 
hob der EuGH ein früheres Urteil mit der Begründung 
auf, dass solche Sanktionen nur gestützt auf genaue 
und konkrete Umstände erlassen werden könnten. Der 
EuGH erklärte somit die Verordnung, gemäß der die 
Sanktionen auferlegt worden waren, für nichtig.22

Für den zügigen Zugang zur Justiz machte der EuGH 
in einer Rechtssache betreffend irreguläre Migration 
ebenfalls von seinem Eilverfahren Gebrauch (vgl. 
Kapitel 1 des vorliegenden Jahresberichts).23 Ein viet‑
namesischer Staatsangehöriger wurde in Deutschland 
wegen des „Einschleusens von Ausländern“ strafrecht‑
lich verfolgt.24 Zwischen dem Vorabentscheidungsersu‑
chen des deutschen Gerichts und der Entscheidung des 
EuGH verstrichen etwa zwei Monate, was ein wesent‑
lich kürzerer Zeitraum ist als die durchschnittliche Dauer 
von zwei Jahren bis zu einer Entscheidung.

2012 befasste sich der Europäische Gerichtshof für Men‑
schenrechte (EGMR) ebenfalls mit wichtigen Kernthemen 
den Zugang zur Justiz betreffend. Als Beispiel sei hier 
nur eine Rechtssache genannt, C.A.S und C.S. gegen 
Rummania, in der es um das Gerichtsverfahren im Fall 
der Vergewaltigung eines sieben Jahre alten Jungen 
ging. Der EGMR entschied, dass trotz der Schwere der 
Anschuldigungen und der besonderen Schutzbedürf‑
tigkeit des Opfers die strafrechtliche Ermittlung weder 
umgehend erfolgt noch effektiv durchgeführt worden 
sei und als solches keinen Aussagegehalt habe.25 (Vgl. 
auch Kapitel 4 des vorliegenden Jahresberichts.)

8�3� Die EU‑Gesetzgebung 
betreffende 
Entwicklungen

2012 wurden in einer Reihe von EU‑Gesetzgebungsin‑
itiativen zum Straf‑ und Zivilrecht Fortschritte erzielt, 
die für den Zugang zur Justiz relevant sind.

22 EuGH, C‑376/10 P Pye Phyo Tay Za/ Rat der Europäischen 
Union, 13. März 2012.

23 EuGH, C‑83/12 PPU Strafverfahren/Minh Khoa Vo, 
10. April 2012.

24 Ebenda, Randnr. 20.
25 EGMR, C.A.S. und C.S./ Rumänien, Nr. 26692/05, 

20. März 2012, Randnr. 83.

http://www.fairtrials.net/justice-in-europe
http://www.fairtrials.net/justice-in-europe
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8�3�1� Strafrecht

Herausragend unter den Initiativen zum Strafrecht sind 
der Fahrplan zu Strafverfahren und seine Fortschritte 
(siehe Abbildung 8.1; Informationen zum „parallelen“ 
Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von 
Opfern vgl. Kapitel 9 des vorliegenden Jahresberichts).26 
Von den sechs geplanten Maßnahmen (A‑F) im Fahr‑
plan zu Strafverfahren, der Mindeststandards in der 
EU im Hinblick auf die Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten sicherstellen soll, wurde die erste 
Maßnahme  (A), eine Richtlinie über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafver‑
fahren, 2010 angenommen und soll bis 27. Oktober 2013 
umgesetzt werden.27 Maßnahme B, eine Richtlinie über 
das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Straf‑
verfahren, wurde im Mai 2012 angenommen.28 Nach 
Umsetzung dieser Maßnahme erhalten Verdächtige 
und Beschuldigte in Strafverfahren eine „Erklärung der 
Rechte“, um sicherzustellen, dass sie in einer Sprache, 
die sie verstehen, über ihre Rechte in Strafverfahren 
und über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf ord‑
nungsgemäß in Kenntnis gesetzt werden.

Was die restlichen Maßnahmen im Fahrplan anbe‑
langt, hat die Europäische Kommission 2011 ein Ins‑
trument für das Recht auf Rechtsbeistand und das 
Recht auf Kontaktaufnahme bei der Festnahme vor‑
geschlagen, in dem die ursprünglich als D und Teile 
der Maßnahme C (C1) vorgesehenen Komponenten 
zusammengefasst sind.29 Der Rat „Justiz und Inneres“ 
einigte sich im Juni 2012 über den Textentwurf dieses 

26 Rat der Europäischen Union (2009), Entschließung vom 
30. November 2009, ABl. C 295 vom 4. Dezember 2009, S. 1.

27 Richtlinie 2010/64/EU, ABl. L 280 vom 26.Oktober 2010, S. 1.
28 Richtlinie 2012/13/EU, ABl. L 142 vom 1. Juni 2012, S. 1.
29 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates, KOM(2011) 326 endgültig, 8. Juni 2011.

integrierten Instruments.30 Im Juli  2012 erfolgte im 
Europäischen Parlament eine Orientierungsabstimmung 
zu diesem Thema,31 und die Verhandlungen zwischen 
den Organen begannen im September 2012. Ein verblei‑
bendes Element von Maßnahme C über Prozesskosten‑
hilfe (C2) wurde verschoben.

Maßnahme E über besondere Garantien für schutz‑
bedürftige Personen und über Prozesskostenhilfe (C2) 
sowie ein weiteres Instrument über die Unschulds‑
vermutung sollen in der zweiten Hälfte 2013 als Paket 
vorgeschlagen werden.32 Im Jahr  2012 wurden die 
Ergebnisse einer 2011 durchgeführten öffentlichen 
Konsultation über ein Grünbuch zur Anwendung der 
EU‑Strafrechtsvorschriften im Bereich des Freiheits‑
entzugs veröffentlicht (Maßnahme F, Standards für 
Untersuchungshaft).33 Die meisten EU‑Mitgliedstaaten 
waren gegen die Einführung von EU‑Vorschriften in dem 
Bereich und favorisierten stattdessen die Förderung 
bewährter Verfahren, während die Zivilgesellschaft 
mehrheitlich für Mindestvorschriften plädierte.34

Eine besonders erwähnenswerte Entwicklung im 
Jahr 2012 bezieht sich auf den Europäischen Haftbe‑
fehl. Die fünf nordischen Länder (drei davon EU‑Mit‑
gliedstaaten: Dänemark, Finnland und Schweden) 
gaben eine Erklärung über ein gemeinsames nor‑
disches Verfahren zur Übergabe von Verdächtigen 
oder Beschuldigten an die Behörden eines anderen 

30 Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung 10760/12, 
8. Juni 2012.

31 Europäisches Parlament, aktueller Stand des 
Richtlinienvorschlags über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen: das Recht auf Rechtsbeistand in Strafverfahren 
und das Recht auf Kontaktaufnahme bei der Festnahme, 
abrufbar unter: www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?id=592050.

32 Europäische Kommission (2012b), S. 25.
33 Europäische Kommission (2011a).
34 Europäische Kommission (2012c).

Abbildung 8.1: Zeitlicher Rahmen des Fahrplans zu Strafverfahren, 2009‑2014

Quelle: FRA, 2012
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Staates (Übergabeverfahren) heraus.35 Die Erklärung 
erfolgte im Anschluss an ein gemeinsames Überein‑
kommen über die Übergabeverfahren zwischen den 
nordischen Ländern (Nordischer Haftbefehl), das am 
16. Oktober 2012 in Kraft getreten war. Da der Nordische 
Haftbefehl eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Nordischen Ländern vorsieht, als dies beim Europäi‑
schen Haftbefehl der Fall ist, werden die nordischen 
EU‑Mitgliedstaaten den Nordischen Haftbefehl anstelle 
des Europäischen Haftbefehls anwenden.

AKTIVITÄT DER FRA

Beschlagnahme von Erträgen aus 
Straftaten – Bedenken im Hinblick auf 
die Grundrechte
Am 12. März 2012 veröffentlichte die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über die Einfrierung und Beschlagnahme von Er‑
trägen aus Straftaten in der EU. Die FRA erstellte 
daraufhin auf Ersuchen des Europäischen Parla‑
ments im Dezember 2012 ein Gutachten, in dem 
beispielsweise auf Aspekte der Unschuldsvermu‑
tung und das Eigentumsrecht beim Einfrieren und 
Beschlagnahmen von Vermögenswerten einge‑
gangen wird. Insbesondere wird in diesem Gut‑
achten darauf hingewiesen, dass das Recht auf 
Zugang zur Justiz, sowohl für Opfer von Straftaten 
als auch für verdächtigte Personen, in diesem Zu‑
sammenhang ein wichtiger auf die Grundrechte 
bezogener Aspekt ist.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra.euro-
pa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime

8�3�2� Zivilrecht

Im Dezember 2012 wurde die Neufassung der EU‑Ver‑
ordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil‑ und Handelssachen (Brüssel‑I‑Verordnung) 
erlassen.36 In der reformierten Verordnung wird das 
Verfahren abgeschafft, nach dem zur Vollstreckung der 
Entscheidung eines anderen Mitgliedstaats verpflich‑
tete Mitgliedstaaten die Entscheidung zuerst bestätigen 
müssen (das sogenannte Exequaturverfahren), das auf‑
grund seiner Bürokratie Verzögerungen zur Folge hatte.

2012 brachten die EU und ihre Mitgliedstaaten die Nut‑
zung der Mediation weiter voran, die für bestimmte 
Arten von Rechtssachen, beispielsweise verbraucher‑
rechtliche Streitigkeiten, ein kosteneffizientes und 

35 Rat der Europäischen Union, Mitteilung Finnlands nach 
Artikel 31 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses des Rates vom 
13. Juni 2002, 14440/12, 2. Oktober 2012.

36 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, ABl. L 351 vom 
20.Dezember 2012, S. 1.

wirksameres Werkzeug ist als ein Gerichtsverfahren. 
Das Europäische Parlament, die Europäische Kom‑
mission und der Rat der Europäischen Union einigten 
sich im Zusammenhang mit einer Verordnung über 
die Online‑Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig‑
keiten auf einen Vorschlag über eine EU‑Initiative zur 
verstärkten Anwendung von Formen der alternativen 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten.37

8�4� Europäische und 
nationale Gerichte 
betreffende 
Entwicklungen

8�4�1� Dauer der Gerichtsverfahren

Das Recht auf ein faires Verfahren sowie auf ein 
Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist sind 
Grundrechte, die Bestandteil des Zugangs zur Justiz 
sind. Diese Grundrechte sind für die EU in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union in Artikel 47 
Absatz 2 über einen wirksamen Rechtsbehelf innerhalb 
einer angemessenen Frist sowie in Artikel 41 Absatz 1 
über das Recht einer Person, dass ihre Angelegenheiten 
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemes‑
senen Frist behandelt werden, verankert.38

Die Leistungsfähigkeit der Justiz und die Verkürzung der 
Dauer der Gerichtsverfahren gehörten im Jahr 201239 
wie auch bereits in den Vorjahren zu den vorrangigen 
Zielen der meisten EU‑Mitgliedstaaten. Die Anzahl der 
Rechtssachen, bei denen es um die Verfahrensdauer 
und ganz allgemein um ein faires Verfahren ging, war 
weiterhin rückläufig und sank von 202 im Jahr 2011 
auf 151 im Jahr  2012 (siehe Tabelle  8.2). Dennoch 
war diese Art der Rechtsverletzung die vom EGMR 
am häufigsten festgestellte und machte ein Drittel 
aller Rechtsverletzungen aus.

Die Dauer der Verfahren erweist sich als die häufigste 
Verletzung in den EU‑Mitgliedstaaten, wie aus der 
Rechtsprechung des EGMR hervorgeht.40

37 Europäisches Parlament, 2011/0373 (COD), 
10. Dezember 2012, abrufbar unter: www.europarl.europa.
eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en.

38 Vgl. zum Beispiel EuGH, T‑214/06 Imperial Chemical 
Industries Ltd/ Europäische Kommission, 5. Juni 2012, 
Randnr. 284 und 285.

39 Europarat, CEPEJ (2012a), Kapitel 9; vgl. auch Europarat, 
CEPEJ (2012b).

40 Daten extrahiert aus EGMR, Jahresbericht 2012, S. 152‑153. 
Überwachung der Vollstreckung von Urteilen vgl. Europarat, 
Ministerkomitee (2012), betreffend Italien, Griechenland 
oder Rumänien.

http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en
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Tabelle 8.1: Zahl der EGMR‑Urteile im Jahr 2012 und Zahl der Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren 
nach EU‑Mitgliedstaat und Kroatien

EGMR‑Urteile, bei denen mindestens 
eine Verletzung festgestellt wurde* 

Verletzungen des Rechts auf ein 
faires Verfahren

Verletzungen der Dauer von 
Gerichtsverfahren

AT  10 (7)  0 0  3 (5)

BE  6 (7)  1 (2)  1 0

BG  58 (52)  8 (2)  17 (21)

CY  0 (1)  0 0  0 (1)

CZ  10 (19)  2 (13)  0 (2)

DE  11 (31)  1 0  0 (19)

DK  0 (1)  0 0  0 0

EE  2 (3)  1 (1)  0 0

EL  52 (69)  1 (6)  35 (50)

ES  8 (9)  3 (4)  1 (1)

FI  2 (5)  0 0  0 (2)

FR  19 (23)  3 (11)  0 (2)

HU  24 (33)  0 (4)  9 (19)

IE  2 (2)  0 0  2 (2)

IT  36 (34)  3 (7)  16 (16)

LT  7 (9)  2 (3)  1 (5)

LU  1 (1)  0 (1)  1 0

LV  10 (10)  1 0  2 (1)

MT  1 (9)  0 (3)  0 (3)

NL  5 (4)  2 (1)  0 0

PL  56 (54)  1 (14)  6 (15)

PT  22 (27)  5 (1)  17 (13)

RO  70 (58)  13 (9)  10 (10)

SE  4 0  0 0  0 0

SI  20 (11)  0 (1)  13 (6)

SK  21 (19)  1 (2)  11 (5)

UK  10 (8)  0 (3)  1 (1)

HR  19 (23)  2 (8)  5 (3)

Gesamt  486 (529)  50 (96)  151 (202)

Anmerkungen:  Die Anzahl der Rechtssachen im Jahr 2011 ist in Klammern angegeben.
 Die fünf höchsten Angaben für die Zahl der Verletzungen sind blau hervorgehoben.
 *EGMR-Urteile, bei denen mindestens eine Verletzung durch einen EU-Mitgliedstaat festgestellt wurde oder die 

zwei EU-Mitgliedstaaten betreffen: Italien und Bulgarien (2012), Griechenland und Deutschland (2012).
Quelle: Jahresbericht 2012 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Europarat, S. 152

Angesichts dessen sind beispielsweise in Belgien41 
zur Beschleunigung der Verfahren bei bestimmten 
Rechtsbehelfen in Strafsachen keine Kammern, 
sondern Einzelrichter zuständig, es sei denn, der 
Beklagte ersucht darum. Griechenland42 untermauert 

41 Belgien, Gesetzesvorschlag zur Änderung von Artikel 109bis.
42 Griechenland, Gesetz über ein faires Verfahren und eine 

angemessene Dauer, Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής, 12. Μärz 2012.

die gleiche Vorgehensweise für Zivilgerichte und 
Kroatien43 für Verwaltungsverfahren.

Die Tschechische Republik nahm ebenfalls eine Ände‑
rung an, gemäß der einige Entscheidungen in Beru‑
fungsverfahren von Einzelrichtern getroffen werden 

43 Kroatien, Amtsblatt Nr. 143, 20. Dezember 2012.
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können.44 Der Bürgerbeauftragte der Tschechischen 
Republik berichtete im März 2012, dass langwierige Ver‑
fahren das Recht auf ein faires Verfahren innerhalb einer 
angemessenen Frist gefährdeten, und wies sogar darauf 
hin, dass einige Gerichte die Anhörung von Beschwerden 
bezüglich der Verfahrensdauer abgelehnt hätten.45

Zur Vorbereitung auf seinen EU‑Beitritt beobachtete die 
EU Kroatien im Hinblick auf einige wichtige Aspekte, 
darunter Justiz und Grundrechte, und legte besonderes 
Augenmerk auf die Steigerung der Effizienz.46

Die Schwierigkeiten einiger EU‑Mitgliedstaaten, wie 
Bulgarien,47 Lettland48 und Slowenien,49 mit der Dauer 
von Verfahren sind auf Probleme bei der gleichmäßigen 
Verteilung der Rechtssachen zurückzuführen. Diese 
Mitgliedstaaten haben daher Maßnahmen ergriffen, 
die einen Austausch von Richtern und Rechtssachen 
unter den Gerichten ermöglichen und die jeweiligen 
Aufgaben der verschiedenen Instanzen klären; diese 
Maßnahmen haben sich bereits positiv ausgewirkt. 
Im Vereinigten Königreich streben England und Wales 
die gleichen Verbesserungen durch einen Vorschlag zur 
Vereinheitlichung lokaler Gerichte (County Courts) an.50

Irland verkürzte den Zeitraum für Anträge auf 
gerichtliche Überprüfung von sechs Monaten auf 
drei Monate und hat Maßnahmen eingeleitet, um 
die Dauer mündlicher Verhandlungen vor Oberge‑
richten (Superior Courts) zu verkürzen.51 Irland wird 
außerdem im Spätherbst 2013 ein Referendum zu Ver‑
fassungsänderungen abhalten, die es dem Obersten 
Gerichtshof (Supreme Court) ermöglichen würden, 
seine Verfahren zu beschleunigen.52

Zur Verkürzung der Verfahrensdauer hat Italien die 
Berufungsmöglichkeiten in Zivilverfahren einge‑
schränkt, indem nur noch bestimmte Arten von Klagen 
an den Obersten Kassationsgerichtshof (Corte Suprema 
di Cassazione) verwiesen werden können.53 Außerdem 
überarbeitete Italien das Pinto‑Gesetz, das ursprünglich 
als Instrument gegen die systemisch bedingten Ver‑
zögerungen bei Gerichtsverfahren eingeführt wurde. 
Änderungen betreffen vor allem eine angemessene 

44 Tschechische Republik, Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony.

45 Tschechische Republik, Bürgerbeauftragter (2012).
46 Kroatien (2012a) und (2012b).
47 Europäische Kommission (2011b), S. 8‑9.
48 Lettland, Ministerkabinett (2009).
49 Slowenien, Ministerium für Justiz und öffentliche 

Verwaltung (2012).
50 Vereinigtes Königreich, Crime and Courts Bill, HL Bill 4.
51 Irland, Verfahrensordnung der höheren irischen Gerichte 

(Erlaubnis zur Erhebung einer Klage), Statutory Instrument 
No. 691 von 2011.

52 Denham, S. (2012).
53 Italien, Gesetz Nr. 134/2012 zur Änderung von Artikel 360 der 

Zivilprozessordnung.

Verfahrensdauer, nach deren Überschreitung ein Recht auf 
Schadensersatz entsteht.54 Finnland erarbeitete Pläne zur 
Einführung zweier neuer Optionen in Gerichtsverfahren, 
um die Effizienz der Verfahren zu erhöhen.55 Demnach 
soll Folgendes zulässig sein: Prozessabsprachen zwischen 
der Anklage und der Verteidigung, in deren Rahmen dem 
Beklagten im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis eine 
geringere Schuld zugesprochen wird als ihm ursprünglich 
zur Last gelegt wurde, sowie die Möglichkeit auf eine 
Strafverfolgung zu verzichten, was die Zahl der gerichtlich 
verfolgten Ermittlungen verringern würde.56

Vielversprechende Praktik

Dauer von Gerichtsverfahren 
öffentlich machen
Im Vereinigten Königreich werden in England 
und Wales Gerichtsleistungsziele und Statistiken 
zur Dauer von Verfahren öffentlich verfügbar 
gemacht, einschließlich der durchschnittlichen 
Verfahrensdauer nach geografischem Standort 
und Themenbereich. Hierdurch ist ein transpa‑
renter Vergleich möglich, der zur Steigerung der 
Effizienz von Gerichten beitragen kann.
Weitere Informationen vgl.: Vereinigtes Königreich, Open 
Justice: Making Sense of Justice, abrufbar unter: http://
open.justice. gov.uk/courts/

Estland57 hat unter anderem vereinfachte Verfahren 
eingeführt, z. B. die telefonische Vernehmung von 
Zeugen oder die Zulassung schriftlicher Zeugenaus‑
sagen, ohne dass die Zeugen vor Gericht erscheinen 
müssen, so dass Verzögerungen durch Nichterscheinen 
der Zeugen vermieden werden. Solche Verfahren sind in 
Strafsachen zulässig, wenn der Beklagte und der Kläger 
vereinbart haben, wie das Verfahren abgeschlossen 
werden sollte.58 In Slowenien wurde ein überarbei‑
tetes Gesetz verabschiedet, das strengere Fristen 
für Gerichtsverfahren festlegt.59

In den Niederlanden wurde ein System eingeführt, nach 
dem vorinstanzliche Gerichte bestimmte zivilrechtliche 
Fragen zur Klärung an den Obersten Gerichtshof ver‑
weisen können. Dieses System ist mit den Ersuchen 
der Gerichte der EU‑Mitgliedstaaten um eine Voraben‑
tscheidung des EuGH vergleichbar.60 Außerdem wurde 

54 Italien, Gesetz Nr. 89 vom 24. März 2001, Allgemeine 
Reihe des Amtsblatts Nr. 78, 3. April 2001, geändert durch 
das Gesetzesdekret Nr. 83/12 (in das Gesetz Nr. 134/12 
umgewandelt).

55 Finnland, Justizministerium (2012).
56 Ebenda.
57 Estland (2012), Verwaltungsgerichtsordnung, RT I, 56.
58 Estland, Strafprozessordnung, RT I, Artikel 239‑250.
59 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 

Schutz des Rechts auf ein Verfahren ohne unangemessene 
Verzögerung, 15. Mai 2012.

60 Niederlande, Gesetzblatt des Königreichs der Niederlande, 
Jahrgang 2012, Nr. 166.

http://open.justice.gov.uk/courts/
http://open.justice.gov.uk/courts/
http://open.justice.gov.uk/courts/
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in den Niederlanden ein neues Gerichtsverfahren für 
Verwaltungssachen etabliert, das weniger die recht‑
lichen Elemente für einen Urteilsspruch zu ermitteln 
sucht, sondern eher darauf abzielt, dass der Richter 
Lösungen für die Parteien finden soll. Dieses System 
soll die Justiz durch größere rechtliche Flexibilität 
die effizienter machen.61

Viele EU‑Mitgliedstaaten haben darüber hinaus ver‑
schiedene Maßnahmen zur E‑Justiz eingeführt, um die 
Dauer der Verfahren zu verkürzen.

Die Geschwindigkeit, mit der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf nationaler Ebene 
vollzogen werden, verschärft die allgemeine Debatte 
über die Dauer von Gerichtsverfahren. Daten aus 
2012 belegen, dass bei mehreren EU‑Mitgliedstaaten 
eine übermäßige Verzögerung bei der Umsetzung 
von Urteilen in Präzedenzfällen – das sind nicht als 
Wiederholungsfälle eingestufte, sondern auf ein 
allgemeines oder strukturelles Problem bezogene 
Rechtssachen, die nur von der Gesetzgebung gelöst 
werden können und die als „nicht umgesetzte Urteile in 
Präzedenzfällen“ bezeichnet werden – zu verzeichnen 
ist. Bulgarien, Griechenland, Italien, Polen und Rumä‑
nien waren, neben Kroatien, die fünf Mitgliedstaaten 
mit der höchsten Anzahl von Urteilen in Präzedenz‑
fällen, deren Umsetzung nach fünf Jahren noch aus‑
stand (vgl. Tabelle 8.2 und Tabelle 10.7 in Kapitel 10 
des vorliegenden Jahresberichts).62

61 Niederlande, Rat für das Justizwesen (2012).
62 Europarat (2013).

8�4�2� Reform des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) und 
des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR)

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert den Zugang zur Justiz durch das in Artikel 47 
Absatz 1 verankerte Recht auf einen wirksamen Rechts‑
behelf bei einem Gericht. Informationen zu Gerichtsver‑
fahren finden Sie auch in Kapitel 4.3 des vorliegenden 
Jahresberichts über kinderfreundliche Justiz.

Die Satzung des EuGH wurde im Jahr 2012 zur Steige‑
rung seiner Effizienz und zu seiner Anpassung an die 
erweiterte EU überarbeitet.63 So umfasst das Plenum 
nicht mehr 15, sondern 17 Richter, und in kleineren 
Konstellationen wurden ähnliche Anpassungen vorge‑
nommen. Die Anzahl der Richter der Großen Kammer 
wurde von 13 auf 15 Richter erhöht, wobei nunmehr bei 
Entscheidungen der Großen Kammer nicht mehr wie 
früher alle fünf Präsidenten der Kammern anwesend 
sein müssen, sondern nur noch mindestens drei von 
fünf Präsidenten. Im Zuge der Überarbeitung wurde 
außerdem der Umfang der schriftlichen Dokumentation 
zugunsten mündlicher Verfahren gesenkt.

Außerdem nahm der EuGH im September 2012 eine neue 
Verfahrensordnung an, um seine Arbeit effizienter zu 
gestalten und eine höhere Arbeitsbelastung bewältigen 

63 Protokoll (Nr. 3) des Europäischen Parlaments und des Rates, 
in der durch die Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 741/2012 
geänderten Fassung, ABl. L 228 vom 23. 8. 2012, S. 1, 
Artikel 16, 17 und 20.

Tabelle 8.2: Anzahl der Urteile in Präzedenzfällen, deren Umsetzung 2011 und 2012 noch ausstand, 
fünf EU‑Mitgliedstaaten mit den meisten Urteilen in Präzedenzfällen, deren Umsetzung nach mehr 
als fünf Jahren noch ausstand

EU‑
Mitglied‑
staaten

Durchschnittliche Umsetzungsdauer
Nicht umgesetzte Urteile in Präzedenzfällen > 5 Jahre

2011 2012

BG 27 32

EL 15 20

IT 31 33

PL 15 27

RO 20 28

Anmerkungen:  Die Tabelle enthält nur die fünf EU-Mitgliedstaaten mit der höchsten Anzahl von Urteilen in Präzedenzfällen, deren 
Umsetzung sich um mehr als fünf Jahre verzögert hat.

 Eine vollständige Liste der EU-Mitgliedstaaten und Kroatien enthält Tabelle 10.7 in Kapitel 10.
Quelle: Die Daten stammen aus dem Entwurf des Jahresberichts 2012 des Europarates Supervision of the execution of 

judgments and decisions of the European Court of Human Rights (Überwachung der Vollstreckung von Urteilen und 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte), April 2013
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zu können.64 Die Zunahme der Anzahl der Rechtssachen 
und die Art der Rechtssachen hängen mit dem Über‑
gang zu einer stärker integrierten Europäischen Union 
zusammen, was in den vergangenen Jahren zu einem 
stetigen Anstieg der Ersuchen um Vorabentscheidungen 
geführt hat. Aufgrund der geänderten Verfahrensord‑
nung kann der EuGH nun auch eine Rechtssache ohne 
mündliche Anhörung bearbeiten. Zudem verlängerte 
die neue Verfahrensordnung die Frist für die Vorlage 
der Klagebeantwortung von einem auf zwei Monate, 
stellte Vorschriften über die Prozesskostenhilfe klar und 
führte die Möglichkeit ein, die Parteien für Voraben‑
tscheidungen zu anonymisieren.65 Die neue Verfahrens‑
ordnung selbst ist durch eine übersichtliche Gliederung 
und klarere Titel benutzerfreundlicher geworden.66

Auch Reformen des EGMR in Straßburg wurden im 
Jahr 2012 eingeleitet. So bestand eines der Hauptziele 
der Erklärung von Brighton im April 2012 darin, die 
Kapazität des EGMR an die Anzahl der eingehenden 
Rechtssachen anzupassen.67 Die Mitgliedstaaten des 
Europarates haben über den Lenkungsausschuss für 
Menschenrechte die beiden neuen Protokollentwürfe 
Nr.  15 und 16 zur EMRK ausgearbeitet, um unter 
anderem die Zahl der Beschwerden zu reduzieren und 
den Gerichtshof effizienter zu machen.68

Protokollentwurf Nr. 15 würde einige Änderungen an 
der EMRK einführen:69

 • Die Präambel würde die subsidiäre Beziehung zwi‑
schen EGMR und Vertragsstaaten sowie die Rolle 
des Ermessensspielraums bei der Anwendung be‑
stimmter EMRK‑Rechte betonen. Diese Maßnahme 
soll die jeweiligen Aufgaben der nationalen Behör‑
den und des EGMR klären.

 • Die Richter des EGMR müssten bei der Amtsüber‑
nahme jünger als 65  Jahre sein. Diese Maßnahme 
soll eine obere Altersgrenze ersetzen und sicher‑
stellen, dass hoch qualifizierte Richter ihre Tätigkeit 
die ganze Amtszeit ausüben.

 • Den Parteien in einer Rechtssache würde das Recht 
aberkannt, Beschwerde gegen einen Vorschlag ei‑
ner Kammer einzulegen, damit eine Rechtssache 

64 EuGH (2012a). Neue Verfahrensordnung, angenommen am 
25. September 2012, in Kraft getreten am 1. November 2012, 
tritt an die Stelle der Verfahrensordnung aus dem Jahr 1991.

65 Vgl. auch EuGH (2012b), spiegelt die mit dieser 
Verfahrensordnung eingeführten Neuerungen wider, 
die sich sowohl auf die Frage, ob eine Vorlage zur 
Vorabentscheidung an den Gerichtshof erfolgen soll, als 
auch auf die Modalitäten einer solcher Vorlage auswirken 
können.

66 EuGH (2012a); vgl. auch EuGH (2012b).
67 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012a).
68 Europarat, Lenkungsausschuss für Menschenrechte 

(CDDH) (2012a) und (2012b).
69 Europarat, CDDH (2012c).

an die Große Kammer abgetreten wird. Diese Maß‑
nahme soll die Verfahren wichtiger Rechtssachen 
beschleunigen und zum Beibehalten einer einheitli‑
chen Rechtsprechung beitragen.

 • Die Frist für die Einreichung einer Beschwerde wür‑
de sich von sechs auf vier Monate nach der endgül‑
tigen Entscheidung auf nationaler Ebene verkürzen.

 • Es würde möglich, Beschwerden, in denen einem 
Beschwerdeführer kein „erheblicher Nachteil“ ent‑
standen ist, als unzulässig einzustufen, selbst wenn 
die Beschwerden nicht zuvor von einem nationalen 
Gericht geprüft wurden. Die beiden letztgenannten 
Maßnahmen sollen bestimmte Zulässigkeitskriteri‑
en straffen und anpassen.

Vielversprechende Praktik

Zulässigkeitsprüfung durch den 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte – ein Modell für die 
nationalen Gerichte
Um die große Zahl der beim EGMR eingereich‑
ten unzulässigen Fälle zu verringern, erstellte 
der EGMR 2012 ein Video, in dem die Kriterien 
dargelegt werden, die der EGMR zur Bewertung 
der Zulässigkeit von Fällen anwendet. Zu die‑
sen Kriterien zählen die Erschöpfung der inner‑
staatlichen Rechtsmittel und die Sechsmonats‑
frist zur Einreichung einer Beschwerde.

Außerdem veröffentlichte der EGMR einen zu‑
sätzlichen „Leitfaden zu den Zulässigkeitsvo‑
raussetzungen“ in mehreren Sprachen, um zu 
präzisieren, welche Arten von Beschwerden zu‑
lässig sind. Eine solche Checkliste der Zulässig‑
keitskriterien könnte auch in vielen nationalen 
Kontexten nützlich sein sowohl für Gerichte als 
auch für außergerichtliche Mechanismen (vgl. 
hierzu das FRA‑Projekt CLARITY).
Weitere Informationen vgl.: Pressemitteilung des EGMR 
vom 27. Januar 2012 unter: http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502

Weitere Informationen zum Beitritt der EU zur EMRK enthält 
Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
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Der Protokollentwurf Nr. 16 ist zwar optional, würde aber 
die Zuständigkeit des EGMR auf die Abgabe beratender 
Stellungnahmen erweitern.70 Die höchsten Gerichte 
(entsprechend der Benennung durch die einzelnen 
unterzeichnenden Staaten) wären befugt, den EGMR um 
eine beratende Stellungnahme in Grundsatzfragen zu 
ersuchen. Bei solchen Grundsatzfragen ginge es um die 
Auslegung oder Anwendung der in der EMRK und ihrer 
Protokolle verankerten Menschenrechte und Grund‑
freiheiten, die im Zusammenhang mit einer vor dem 
betreffenden Gericht anhängigen Rechtssache stehen.

Eine solche beratende Stellungnahme des EGMR wäre 
nicht verbindlich. Ähnlich den Vorschriften für Streitver‑
fahren würde der Vorschlag dem Kommissar für Men‑
schenrechte des Europarates erlauben, als Nichtpartei 
(amicus curiae) Schriftsätze einzureichen. Das Protokoll 
würde die Bedeutung nationaler Gerichte als erste 
Anlaufstelle für Menschenrechtsfälle hervorheben 
und die wirksame Beilegung von Beschwerdefällen 
auf nationaler Ebene fördern.

8�4�3� Reform der nationalen 
Justizsysteme in den 
EU‑Mitgliedstaaten

Desgleichen wurde von den EU‑Mitgliedstaaten 2012 
eine Reihe von Umstrukturierungen in Bezug auf ihre 
Justizsysteme vorgenommen, hauptsächlich zur Verrin‑
gerung der Zahl der lokalen Gerichte. Diese Maßnahme 
kann zwar zur Effizienzsteigerung durch die Bündelung 
von Ressourcen an weniger Standorten beitragen, bein‑
haltet aber auch die Gefahr, den physischen Zugang zur 
Justiz zu beschränken, da die einzelnen Gerichte in einer 
größeren Distanz zueinander liegen. Italien beispiels‑
weise beschloss 2012 die Schließung von 220 lokalen 
Gerichten und legte die Geschäftsstellen der Gerichte 
sowie die Staatsanwaltschaften zusammen.71

8�5� Erleichterung des 
Zugangs zur Justiz

Der Zugang zur Justiz bezieht sich nicht nur auf die Ver‑
fügbarkeit von Gerichten und Verfahren, sondern bedingt 
sich auch durch andere Faktoren, die Hindernisse für den 
tatsächlichen Zugang zur Justiz darstellen oder Anreize 
dazu bieten: Beispielsweise können Kosten ein Grund 
dafür sein, sich nicht an Gerichte zu wenden, während 
Prozesskostenhilfe die entgegengesetzte Wirkung haben 
kann. Die Effizienz von Gerichten und anderen Beschwer‑
demechanismen kann durch Informations‑ und Kommu‑
nikationstechnologien gesteigert werden. Wirksame 
außergerichtliche Rechtsschutzsysteme können den 
Zugang zur Justiz gleichermaßen erleichtern. In der EU war 

70 Europarat, CDDH (2012d).
71 Italien, Gesetzesdekret Nr. 155/2012, 7. September 2012.

2012 eine Reihe von Entwicklungen auf diesem Gebiet 
zu beobachten (Entwicklungen bei außergerichtlichen 
Mechanismen vgl. Abschnitt 8.6).

8�5�1� Gerichtsgebühren und 
Prozesskostenhilfe

Aus dem Bericht der Europäischen Kommission für 
die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) geht hervor, dass 
zunehmend mehr Staaten ihre Gerichtssysteme durch 
Gerichtsgebühren finanzieren. Außerdem wurde 
weniger Rechtssachen ein höherer Prozesskostenhilfe‑
betrag zugeteilt wird, was insgesamt zu einer Erhöhung 
des Budgets führt.72 In vielen EU‑Mitgliedstaaten waren 
2012 Entwicklungen bei der Prozesskostenhilfe zu beob‑
achten. Von Bulgarien wurden beachtenswerte Schritte 
ergriffen zur Erweiterung des Personenkreises, der Pro‑
zesskostenhilfe beantragen kann, sowie zur Einführung 
einer entsprechenden bedürfnisorientierten Bewer‑
tung.73 Das ungarische Verfassungsgericht war der 
Auffassung, dass eine Bestimmung, die Prozesskosten‑
hilfe im Falle von Verfassungsbeschwerden ausschloss, 
diskriminierend sei, und erklärte diese Bestimmung für 
nichtig.74 Spanien erließ im November 2012 ein Gesetz, 
das darauf abzielt, die Mittel aus Gerichtsgebühren zu 
verdoppeln, um die ungerechtfertigte Nutzung des 
Gerichtssystems einzudämmen und gleichzeitig die 
Ausweitung der Prozesskostenhilfe zu finanzieren.75 
Andere EU‑Mitgliedstaaten, z.  B. Litauen,76 waren 
bestrebt, den Zugang zur Prozesskostenhilfe durch 
Erleichterung der Antragsverfahren zu verbessern.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten schlugen Kürzungen bei 
der Prozesskostenhilfe vor oder setzten diese um. 
Deutschland schlug einerseits massive Einsparungen 
bei den Bundesausgaben für Prozesskostenhilfe vor,77 
öffnete jedoch andererseits die Tür für den Zugang zu 
Kostenhilfe für Drittbetroffene in Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.78 Im Ver‑
einigten Königreich tritt in England und Wales ein neues 
Gesetz in Kraft, das die Verfügbarkeit von Prozesskos‑
tenhilfe in Zivilsachen einschränkt.79 Auch Schottland 
führte ein neues Gesetz mit ähnlicher Wirkung ein.80

72 Europarat, CEPEJ (2012a), S. 82‑83.
73 2012 wurde ein Änderungsentwurf veröffentlicht, das 

Gesetz dazu folgte: Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Prozesskostenhilfe, bulgarisches Amtsblatt Nr. 1514, 
März 2013, vgl. insbesondere Absatz 22.

74 Ungarn, Verfassungsgericht (2012), Entscheidung 
Nr. 42/2012. (XII. 20.) in Bezug auf Gesetz LXXX aus 2003, 
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c.

75 Spanien, Gesetz Nr. 10/2012 vom 20. November 2012.
76 Litauen, Seimas Nr. XIP‑4364, 27. April 2012.
77 Deutschland, Bundesministerium der Justiz, Gesetzesentwurf 

zur Änderung des Prozesskostenhilfegesetzes, 2. Mai 2012.
78 Deutschland, Bundesrat, BR‑Drs 462/12, 21. September 2012.
79 Vereinigtes Königreich, Legal Aid, Sentencing and Punishment 

of Offenders Act 2012 (Gesetz zur Kürzung der staatlichen 
Kostenbeihilfe für Zivilsachen).

80 Vereinigtes Königreich, schottische Regierung (2011), S. 1‑18; 
Vereinigtes Königreich, schottische Regierung (2012), S. 1‑18.
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In der zweiten Jahreshälfte 2011 führte Irland kosten‑
senkende Maßnahmen in seinem Prozesskostenhilfe‑
system in Strafsachen ein, die eine 10%ige Senkung 
der im Rahmen der Prozesskostenhilfe zu zahlenden 
Gebühren und Sätze beinhaltete; diese Maßnahmen 
sollten zu Einsparungen im Jahr 2012 führen.81 Die Aus‑
gaben für Prozesskostenhilfe in Strafsachen sanken 
von 56,1 Mio. EUR im Jahr 2011 auf 50,5 Mio. EUR im 
Jahr 2012, während die Ausgaben für die über den Legal 
Aid Board82 gewährte Prozesskostenhilfe in Zivilsa‑
chen sowohl 2011 als auch 2012 leicht zurückgingen.83 
Gemäß dem Jahresbericht 2011 des Legal Aid Board, 
der im Dezember 2012 veröffentlicht wurde, nahm 
die Nachfrage nach Prozesskostenhilfe in Zivilsachen 
zwischen 2006 und 2011 insgesamt um 93 % zu. Das 
Legal Aid Board schreibt diesen Anstieg direkt der 
Wirtschaftskrise zu, wobei zum einen Einzelpersonen 
mehr finanzielle Hilfe benötigten und zum anderen in 
bestimmten Bereichen, z. B. Familienrecht, Schulden 
und Arbeitslosigkeit, ein erhöhter Bedarf bestand.84

8�5�2� Klagebefugnis

„Klagebefugnis“ bezeichnet die Regelungen, die fest‑
legen, wer eine Klage bei den Gerichten einreichen oder 
außergerichtliche Verfahren zur Rechtsdurchsetzung in 
Anspruch nehmen kann. Eine mehrere Personen oder 
Organisationen betreffende Klage kann im Rahmen 
eines kollektiven Rechtsschutzes zugelassen werden. 
Bei einer Ausweitung der Klagebefugnis kann eine 
Klage in allgemeinem oder öffentlichem Interesse in 
Form von Popularklagen erfolgen.85

Gestützt auf ihre öffentliche Konsultation „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen 
Ansatz“ nahm die Europäische Kommission eine Initi‑
ative für einen EU‑Ansatz auf dem Gebiet des kollek‑
tiven Rechtsschutzes in ihr Arbeitsprogramm 2012 auf. 
Bei dem Vorschlag, der zu einem Gesetzesvorschlag 
werden kann, handelt es sich um eine übergreifende 
Maßnahme, die mehrere Politikbereiche betrifft 
und die Durchsetzung des Unionsrechts und den 
Zugang zur Justiz für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen verbessern soll.86

81 Irland (2011).
82 Vgl.: www.legalaidboard.ie/.
83 Vgl.: House of the Oireachtas, schriftliche Antwort Nr. 444.
84 Irland, Legal Aid Board (2012).
85 Fra (2012b) bekräftigt den Zugang zur Justiz sowie wirksame 

Verfahren zur Rechtsdurchsetzung bei Verstößen gegen 
die Datenschutzbestimmungen durch Maßnahmen wie 
die Ausweitung der Regelungen über die Klagebefugnis. 
Insbesondere wird die Möglichkeit der Einreichung von 
Popularklagen bei Datenschutzbehörden und Gerichten unter 
bestimmten Bedingungen befürwortet. Einzelheiten hierzu 
vgl. Kapitel 3.

86 Vgl.: www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_ 
programming_2012.pdf.

Am 2. Februar 2012 verabschiedete das Europäische 
Parlament in der ersten Lesung über die Initiative der 
Europäischen Kommission eine Entschließung, die die 
Einführung eines EU‑weiten Systems des kollektiven 
Rechtsschutzes unterstützt und einen Leitfaden zur 
Gestaltung eines solchen Systems bietet, einschließlich 
spezieller Sicherungsmaßnahmen, um einen Missbrauch 
des kollektiven Rechtsschutzes zu vermeiden.87 Darüber 
hinaus veröffentlichte das Europäische Parlament im 
Juni und im August 2012 zwei zusammenhängende 
Studien zur Klagebefugnis (locus standi): eine Studie 
zum kollektiven Rechtsschutz im Wettbewerbssektor 
(Collective Redress in Antitrust) und eine vergleichende 
Studie über die Klagebefugnis an den Gerichten der EU 
und der Mitgliedstaaten (Standing Up for Your Rights(s) 
in Europe: A Comparative Study on Legal Standing (Locus 
Standi) before the EU and Member States’ Courts).

In der ersten Studie werden die EU‑Systeme des kol‑
lektiven Rechtsschutzes bei der Verletzung des Wett‑
bewerbsrechts analysiert und die Rechtsgrundlage für 
eine Gesetzgebungsinitiative auf EU‑Ebene untersucht. 
Außerdem enthält die Studie eine Bewertung der Vor‑
teile und der Grenzen verschiedener politischer Optionen 
betreffend die Verfahrensvorschriften, welche allgemein 
für kollektive Klagen und insbesondere für den kollek‑
tiven Rechtsschutz im Wettbewerbssektor gelten.88 Die 
zweite Studie bietet eine eingehende vergleichende 
Analyse der Rechtsvorschriften, der Rechtslehre und 
der Rechtsprechung in Bezug auf die Klagebefugnis vor 
Zivil‑, Straf‑ und Verwaltungsgerichten in verschiedenen 
nationalen Rechtssystemen und vor den EU‑Gerichten; 
hierbei wurden neun EU‑Mitgliedstaaten betrachtet: Bel‑
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, 
Polen, Schweden, Ungarn und das Vereinigte Königreich 
(England und Wales).89

Auf nationaler Ebene gab es 2012 verschiedene neue 
gesetzgeberische und sonstige Entwicklungen oder 
Vorschläge, die sich auf den kollektiven Rechtsschutz 
bezogen. In Belgien90 und Malta91 wurden entspre‑
chende Mechanismen eingeführt oder gestärkt. In 
Ungarn erhielten Nichtregierungsorganisationen eine 
erweiterte Klagebefugnis in Verbraucherschutzsachen.92

87 Europäisches Parlament (2012), Entschließung zum 
Thema Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten 
europäischen Ansatz, 2. Februar 2012. Am selben Tag 
verabschiedete das Europäische Parlament eine weitere 
Entschließung über den kollektiven Rechtsschutz im 
Wettbewerbssektor, 2. Februar 2012.

88 Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union (2012a).

89 Ebenda.
90 Belgien, Doc. Parl. Chambre, 2011‑12, Nr. 2035/001/.
91 Malta, Kapitel 520 der Rechtsvorschriften Maltas, Gesetz VI 

aus 2012.
92 Ungarn, Gesetz LV aus 2012 zur Änderung des Gesetzes CLV 

aus 1997, Artikel 24.

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2012.pdf
http://www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2012.pdf
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Ein weiteres Beispiel für solche sogenannten Popular‑
klagen betrifft eine Entscheidung des High Court im 
Vereinigten Königreich, der einer Person eine Klagebe‑
fugnis gewährte, so dass sie sich an ein Gericht wenden 
konnte, um die Entscheidungen einer lokalen Behörde 
betreffend die Bestimmungen des öffentlichen Biblio‑
thekswesens zu überprüfen. Obwohl die betreffende 
Person weder im Bezirk der lokalen Behörde lebte noch 
arbeitete, hatte sie ein echtes Interesse an Bildung, vor 
allem für Minderheiten und benachteiligte Gruppen.93 
In einer anderen Rechtssache gewährte der Supreme 
Court des Vereinigten Königreichs den Eltern einer Pati‑
entin, die sich freiwillig in die Psychiatrie begeben hatte 
und bei einem Heimurlaub Suizid beging, eine Klagebe‑
fugnis als Opfer der Nachlässigkeit des Krankenhauses, 
das ihrer Tochter die Ausgeherlaubnis erteilt hatte.94

8�5�3� E‑Justiz

Informations‑ und Kommunikationstechnologien 
können den Zugang zur Justiz verbessern, indem rechts‑
bezogene Dienste zur Verfügung gestellt werden, zum 
Beispiel Online‑Informationen zur Rechtsprechung, 
Online‑Verwaltung von Rechtssachen und Dossiers, 
elektronische Formulare und elektronische Bearbeitung 
von Individualbeschwerden durch die für Beschwerde‑
verfahren zuständigen Stellen sowie Videotechnologie, 
um den Fernzugang zu Verfahren zu ermöglichen.

In ihrem Bericht 2012 betont die Europäischen Kom‑
mission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ), dass 
Informations‑ und Kommunikationstechnologien zur 
Verstärkung der in Artikel 6 der Europäischen Men‑
schenrechtskonvention (EMRK) verankerten Verfah‑
rensgarantien – Zugang zur Justiz, Unparteilichkeit, 
Unabhängigkeit der Richter, faires Verfahren innerhalb 
einer angemessenen Frist – dienen können. Derartige 
Werkzeuge bieten oft schnellere und billigere Lösungen 
als herkömmliche papierbasierte Systeme, was in Kri‑
senzeiten von besonderer Relevanz ist. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte verbesserte 2012 seine 
Suchmaschine für Rechtssachen HUDOC, damit eine 
Rechtssache leichter auffindbar ist.95

Gleichzeitig kann die E‑Justiz Personen ohne 
Online‑Zugang oder diejenigen, die eine solche Tech‑
nologie ablehnen, ausgrenzen; daher ist es wichtig, 
dass die E‑Justiz als Ergänzung und nicht als Ersatz der 
traditionellen Systeme angesehen wird.

93 Vereinigtes Königreich, High Court (2012), R (on the 
application of Williams)/Surrey County Council [2012] 
EWHC 516 (Admin).

94 Vereinigtes Königreich, Supreme Court (2012), Rabone/
Pennine Care NHS Foundation Trust [2012] UKSC 2.

95 EGMR (2012), S. 64‑66.

Vielversprechende Praktik

Erweiterung des Europäischen 
Justizportals (e‑Justice)
Das Europäische Justizportal wurde 2012 durch 
weitere Funktionen erweitert. Dazu zählten 
der überarbeitete Europäische Zahlungsbefehl, 
Online‑Formulare entsprechend der Verord‑
nung (EU) Nr.  936/2012 der Kommission vom 
4.  Oktober  2012 sowie verschiedene neue in‑
haltliche Themen wie Informationen über die 
vermögensrechtlichen Folgen der Ehe und ein‑
getragener Partnerschaften sowie übersetzte 
Factsheets über die Rechte von Opfern und 
Beschuldigten.

Außerdem enthält das Portal nun Informati‑
onen über den European Case Law Identifier 
(ECLI). Durch einen Bestand von einheitlichen 
Metadaten für die Rechtsprechung soll der ECLI 
dazu beitragen, den Zugang zu nationaler und 
europäischer Rechtsprechung zu verbessern. 
Das System steht jedem Staat offen. Jeder Staat 
entscheidet, ob und in welchem Umfang er das 
ECLI‑System einsetzt, ob es beispielsweise nur 
auf der Ebene des Obersten Gerichtshofs oder 
für alle Gerichte angewandt wird. Auch kann 
der ECLI rückwirkend für historische Aufzeich‑
nungen angewandt werden.
Weitere Informationen unter: https://e-justice.europa.eu

AKTIVITÄT DER FRA

„Charter 4 Mobile“ – eine auf nationaler 
Ebene replizierbare EU‑Anwendung
„Charter  4 Mobile“ der FRA ist die neue Grund‑
rechte‑Website für mobile Endgeräte, über die 
jeder, der sich für das Thema Grundrechte in 
der EU interessiert, mit seinem mobilen Endge‑
rät schnell und einfach auf den Text der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union in allen 
23 EU‑Amtssprachen zugreifen kann.

„Charter 4 Mobile“ wurde auf der Grundrechtekon‑
ferenz der FRA am 6./7.  Dezember  2012 auf den 
Weg gebracht und bietet zusätzliche praktische 
Informationen, die regelmäßig aktualisiert wer‑
den. Hierzu zählen Erläuterungen der rechtlichen 
Bestimmungen der Charta, juristische Kommentare, 
internationales und EU‑Recht im Zusammenhang 
mit der Charta, EU‑Fallrecht und einzelne Artikel aus 
einschlägigen Veröffentlichungen der FRA.
Weitere Informationen unter: http://fra.europa.eu/charter4mobile/

Auf der Ebene der EU‑Mitgliedstaaten setzte sich 
der allgemeine Trend der Einführung neuer E‑Justiz‑
Technologien im Jahr  2012 fort. Mehrere Mitglied‑
staaten führten computergestützte Datenbanken der 

https://e-justice.europa.eu/
http://fra.europa.eu/charter4mobile/
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Gerichtsakten ein, die an die Stelle der papierbasierten 
Systeme treten, oder bieten nun die Möglichkeit, 
Individualbeschwerden auf bestimmten Gebieten in 
elektronischer Form einzureichen.

In Ungarn können die beteiligten Parteien ab 
1. Januar 2013 Unterlagen sowohl in Strafsachen als auch 
in Zivilsachen online einreichen sowie den Fortgang 
des Verfahrens online verfolgen. Es wird erwartet, dass 
Gerichtsverfahren und die interne Fallverwaltung durch 
solche Systeme beschleunigt werden.96

Gleichermaßen können in Litauen, wo das geänderte 
Gesetz über Zivilverfahren im Januar 2013 in Kraft trat,97 
die Parteien in Gerichtsverfahren dem Gericht Verfah‑
rensunterlagen auf elektronischem Weg übermitteln.

Darüber hinaus wurden bei der Bereitstellung von Tech‑
nologie in Gerichtssälen Fortschritte erzielt. Mit Hilfe von 
Videokonferenzen beispielsweise können die Parteien 
ihren Fall beim Gericht einfacher vortragen, während 
andere Technologien wie die digitale Audioaufzeich‑
nung Richter und Justizangestellte direkt unterstützen 
und so das bestehende System effizienter und kos‑
tengünstiger machen. Slowenien testete im Jahr 2012 
ein neues System, das Gerichte in die Lage versetzt, 
Abschriften von Anhörungen durch Tonaufnahmen zu 
ersetzen, die mit einem digitalen Zertifikat über eine 
speziell eingerichtete Website zugänglich sind.98

Lettland99 führte Videokonferenzen ein, damit Gerichte 
in der Lage sind, Fernanhörungen von im Ausland 
lebenden Personen, von Zeugen, Gerichtssachver‑
ständigen, Kindern, Patienten in Krankenhäusern 
oder Personen in Altenwohnheimen, Gefangenen und 
anderen Beteiligten durchzuführen. Solche für Gerichte 
verfügbaren Technologien sollen Kosten senken, indem 
die Kosten für den Transport inhaftierter Personen zum 
Gericht oder die Fahrtkosten von Parteien entfallen; sie 
sollen sicherstellen, dass bei Anhörungen die Aussagen 
von Beteiligten rechtzeitig vorliegen, und sie sollen 
zur Barrierefreiheit der Gerichte beitragen, damit sich 
Menschen mit Behinderungen beispielsweise dafür ent‑
scheiden können, nicht körperlich in den Anhörungen 
anwesend zu sein. Ein System dieser Art könnte auch 
für Anhörungen von Opfern von Straftaten eingesetzt 
werden, die nicht mit dem Täter konfrontiert werden 
wollen (weitere Informationen zu Opfern von Straftaten 
vgl. Kapitel 9 des vorliegenden Jahresberichts).

2012 wurde im Vereinigten Königreich die Initiative 
englischer und walisischer Gerichte, aufgrund der 
Beklagte in Strafverfahren bei ersten Anhörungen per 

96 Echo Television (Ungarn) (2012).
97 Litauen, Seimas (2012), Nr. IX‑743, 26. Juni 2012.
98 Weitere Informationen unter: http://obravnave.mp.gov.si.
99 Lettland, Verwaltungsgericht (Tiesu administrācija) (2012).

Videokonferenz vernommen werden können, durch 
ein virtuelles Gericht erweitert.100 Außerdem kann 
die Öffentlichkeit auf einer neuen Website Kriminali‑
tätsdaten und polizeiliche Reaktionen aufgeschlüsselt 
nach geografischem Gebiet in England und Wales 
verfolgen – ein Instrument, das den Zugang zur Justiz 
durch eine zunehmende Transparenz grundlegender 
Daten unterstützt, jedoch auch Gefahren hinsichtlich 
der Privatsphäre und des Datenschutzes in sich birgt.101

2012 bereitete der niederländische Rat für das Jus‑
tizwesen102 die Einführung von E‑Amtsgerichten103 
(e-kantongerechten) vor, damit Bürger auf einfachere 
Weise Klage erheben können und um die Verfahrens‑
dauer insgesamt zu verkürzen. In einem digitalen Ver‑
fahren müssen die Gerichte innerhalb von sechs bis 
acht Wochen eine Entscheidung fällen. Falls sich dieses 
Projekt als erfolgreich herausstellt, wird es vom Rat 
für das Justizwesen als Modell zur Vereinfachung von 
Zivilverfahren für die gesamte Justiz eingesetzt.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten, darunter Belgien,104 

Bulgarien,105 Dänemark,106 Italien,107 Polen,108 Öster‑
reich109 und Slowakei,110 haben 2012 Webportale und 
andere Webtools entwickelt, um das Rechtsbewusst‑
sein in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die Öffent‑
lichkeit aufzuklären. Zu diesem Zweck werden einfach 
zugängliche und barrierefreie Informationen über die 
Funktionsweise von Gerichtsverfahren, herunterlad‑
bare Formulare und einschlägige Rechtsprechung 
bereitgestellt. Im Vereinigten Königreich wurden im 
Rahmen des Crime and Courts Bill 2012111 Vorschläge 
entwickelt, um die Veröffentlichung bestimmter 
Aspekte von Gerichtsverfahren in England und Wales 

100 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012b) 
und (2012c).

101 Vgl.: www.police.uk/.
102 Niederlande, Rat für das Justizwesen (2012a).
103 Diese Initiative ist nicht mit der privaten E‑Gericht‑Initiative 

zu verwechseln, von der im Jahresbericht 2011 der FRA 
berichtet wurde.

104 Belgien, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Niederländisch unter: www.hervormingjustitie.be und in 
Französisch unter: www. reformejustice.be.

105 Bulgarien, BILI, Webportal für Gerichtsinformationen 
im Rahmen der Transparent Judicial Appointments 
Initiative (TJAI), abrufbar in Englisch unter: http://
judicialprofiles.bg/en/pages/ methodology/.

106 Dänemark, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar 
in Dänisch unter: www.domstol.dk/om/Nyheder/
oevrigenyheder/ Pages/Klogpaadomstolene.aspx.

107 Italien, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Italienisch unter: http:// pst.giustizia.it/PST/.

108 Polen, Justizministerium (Ministerstwo 
Sprawiedliwości) (2012), „Ruszyły internetowe portale 
orzeczeń“, Pressemitteilung, 1. August 2012, abrufbar in 
Polnisch und Englisch unter: http://ms.gov.pl/pl/informacje/ 
news,4173,ruszyly‑Internetowe‑portale‑orzeczen.html.

109 Österreich, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Deutsch unter: www.justiz.gv.at/justizinfo.

110 Slowakei, Gesetz Nr. 33/2011, einschließlich Gesetz 
Nr. 38/1993, 1. Mai 2011.

111 Vereinigtes Königreich, Crime and Courts Bill 4.
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zu gestatten, mit dem Ziel, das öffentliche Verständnis 
von Gerichtsverfahren zu verbessern.112

Vielversprechende Praktik

Diskriminierung per App melden
Im Oktober  2012 startete das niederländische 
Ministerium für Immigration, Integration und 
Asyl eine Anwendung für Mobiltelefone, Discri-
minatie melden, die die Meldung von Diskrimi‑
nierung am Arbeitsplatz erleichtern soll.

Mit dieser kostenlosen App kann eine Per‑
son einen Fall von Diskriminierung sofort per 
Smartphone melden. In einer einfachen Benut‑
zeroberfläche sind folgende Angaben möglich: 
Wahl des Diskriminierungsgrunds, Beschrei‑
bung der Situation und Anfügen eines Fotos 
des Vorfalls, Angabe des eigenen Namens, der 
E‑Mail‑Adresse und der Postleitzahl –  wobei 
Letztere zur Bestimmung der regionalen Anti‑
diskriminierungsstelle dient, die am besten 
Unterstützung leisten kann  – und Senden des 
Vorfalls.
Weitere Informationen unter: www.discriminatie.nl/

8�6� Außergerichtliche 
Mechanismen

Der Zugang zur Justiz beschränkt sich nicht nur auf 
herkömmliche Gerichte, sondern umfasst auch außer‑
gerichtliche Mechanismen. Auf nationaler Ebene 
erleichtern Gleichbehandlungsstellen und natio‑
nale Menschenrechtsinstitutionen den Zugang zur 
Justiz entweder unmittelbar durch die Bearbeitung 
von Individualbeschwerden oder mittelbar durch 
Beratungs‑ und Sensibilisierungsfunktionen.

Nationale Menschenrechtsinstitutionen (NHRI) sind nach 
nationalem Recht geschaffene Organe, um die Men‑
schenrechte in einem Staat zu schützen und ihre Umset‑
zung zu fördern. Je nach Mandat stellen sie den Zugang 
zur Justiz auf unterschiedliche Weise sicher, beispiels‑
weise durch Anhörung von Individualbeschwerden, 
durch Forschungsarbeit, durch Sensibilisierung für Men‑
schenrechtsstandards, damit der Zugang zur Justiz erst 
gar nicht notwendig wird, oder indem sie überwachen, 
ob der Staat seinen Verpflichtungen aus internationalen 
Menschenrechtsverträgen nachkommt, und indem sie 
sich an der Arbeit internationaler Mechanismen betei‑
ligen (weitere Informationen über die Rolle von NHRI 
als Überwachungsorgane für internationale Verträge 
enthält Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts).

112 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012d), S. 1‑26.

Die wichtigsten nationale Menschenrechtsinstitutionen 
betreffenden Entwicklungen im Jahr 2012 in Finnland 
und Litauen bezogen sich auf die Einrichtung solcher 
Institutionen. Darüber hinaus unternahmen fünf Mit‑
gliedstaaten – Belgien, Dänemark, Irland, die Nie‑
derlande und Ungarn – sowie Kroatien Änderungen 
hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen 
und der Befugnisse bestehender NHRI vor.

Von den EU‑Mitgliedstaaten ergriffene Sparmaß‑
nahmen führten 2012 zudem zu Haushalts‑ und Perso‑
nalkürzungen in einigen NHRI. Beispielsweise erfuhr die 
Equality and Human Rights Commission im Vereinigten 
Königreich deutliche Haushaltskürzungen, die ihre 
Finanzstabilität untergraben und dadurch die wirksame 
Erfüllung ihres Mandats beeinträchtigen können.113

2012 konnten des Weiteren Entwicklungen hinsichtlich 
des Status von NHRI infolge des vom internationalen 
Koordinationskomitee (International Coordinating Com‑
mittee, ICC) nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
durchgeführten Akkreditierungsverfahrens beobachtet 
werden. Diese Entwicklungen werden in Kapitel 10 des 
vorliegenden Jahresberichts eingehender erörtert.

Anfang 2012 rief Finnland ein Menschenrechtszen‑
trum ins Leben, das die Aufgabe hat, Grund‑ und 
Menschenrechte zu fördern, umzusetzen und zu 
überwachen. Die nationale Menschenrechtsinstitution 
umfasst das Menschenrechtszentrum sowie zwei wei‑
tere Einrichtungen: eine neugeschaffene Menschen‑
rechtsdelegation und die bestehende Einrichtung 
des parlamentarischen Bürgerbeauftragten.114

Litauen begann 2012 mit der Einrichtung einer natio‑
nalen Menschenrechtsinstitution. Angesichts des beste‑
henden institutionellen Systems und der Finanzlage 
entschied sich Litauen jedoch, keine neue Menschen‑
rechtsinstitution zu schaffen, sondern die derzeitige 
Rechtsgrundlage zu verbessern und die Kompetenzen 
des Büros des parlamentarischen Bürgerbeauftragten 
(Seimo kontrolierių įstaiga) zu erweitern, um die Pariser 
Grundsätze zu erfüllen und somit eine Akkre ditierung 
seitens des ICC zu erhalten.115

Von einigen Staaten wurden institutionelle Aspekte 
bestehender nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
geändert. Kroatien erließ im Juli 2012 ein neues Gesetz 

113 Vereinigtes Königreich, Equality and Human Rights 
Commission (2012), S. 22.

114 Weitere Informationen zum parlamentarischen 
Bürgerbeauftragten sind abrufbar unter: www.
oikeusasiamies.fi.

115 Litauen, Seimas (2012), Nr. XIP‑4638(2), 24. September 2012; 
Informationen zu den Pariser Grundsätzen vgl. 
Vereinte Nationen, Generalversammlung (1993), 
Resolution A/RES/48/134, 20. Dezember 1993.

http://www.discriminatie.nl/
http://www.oikeusasiamies.fi/
http://www.oikeusasiamies.fi/
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über den Bürgerbeauftragten,116 mit dem die Stellung 
des Bürgerbeauftragten gestärkt wird. Das neue Gesetz 
erteilt dem Bürgerbeauftragten eine begrenzte Befugnis 
für den Eingriff in ein schwebendes Gerichtsverfahren 
(er kann vom Präsidenten eines zuständigen Gerichts 
eine Erklärung in den Fällen verlangen, in denen es 
offensichtlich ist, dass das Verfahren unnötig verzö‑
gert wird, oder ein offenkundiger Machtmissbrauch 
vorliegt) und gewährt ihm Zugang zu als vertraulich 
eingestuften Daten ohne Zertifikat zur Sicherheitsüber‑
prüfung.117 Durch den Zusammenschluss des Büros des 
Bürgerbeauftragten und des Menschenrechtszentrums 
(Centar za ljudska prava) wurde die Kompetenz des Bür‑
gerbeauftragten, Grundrechte zu fördern, außerdem 
erweitert. Am 29. Mai 2012 verabschiedete das däni‑
sche Parlament ein neues Gesetz zur Regelung der 
nationalen Menschenrechtsinstitution, des dänischen 
Instituts für Menschenrechte (DIHR, Institut for Mennes-
kerettigheder). Dieses Gesetz, das am 1. Januar 2013 in 
Kraft trat, präzisiert die Rolle des DIHR als Dänemarks 
nationale Menschenrechtsinstitution in Übereinstim‑
mung mit den Pariser Grundsätzen.118

Andere institutionelle Reformen bezogen sich auf NHRI, 
die auch als nationale Gleichbehandlungsstellen nach 
Unionsrecht gelten. Viele nationale Gleichbehandlungs‑
stellen, denen die Aufgabe zukommt, die Gleichbehand‑
lung zu fördern, wurden als Teil bereits bestehender 
NHRI eingerichtet oder wurden zwischenzeitlich mit 
NHRI zusammengeschlossen oder ihr Zusammenschluss 
mit NHRI ist geplant.

Die von den Niederlanden und Ungarn 2011 angegan‑
genen strukturellen Änderungen traten 2012 in Kraft. 
Die niederländische NHRI, die 2011 geschaffen und in 
die die Gleichbehandlungskommission mit Status B 
eingegliedert wurde, nahm am 2. Oktober 2012 ihre 
Arbeit offiziell auf.119 Das ungarische Gesetz über den 
Bürgerbeauftragten für Grundrechte (CXI/2011) trat am 
1. Januar 2012 in Kraft.120

Mit den Verhandlungen zur Gründung einer belgischen 
NHRI wurde 2006 begonnen; die Verhandlungen wurden 
fortgesetzt und führten zur Einrichtung einer interföde‑
ralen Task Force, welche die Schaffung einer NHRI bis 
zum 30. Juni 2013 vorbereiten soll. Die neue NHRI soll 
drei Institutionen vereinen: die reformierte Gleichbe‑
handlungsstelle (das zukünftige interföderale Zentrum 
für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung), das 

116 Kroatien, Gesetz über den Bürgerbeauftragten, Amtsblatt 
Nr. 76, 9. Juli 2012.

117 Kroatien, Amtsblatt Nr. 86, 27. Juli 2012.
118 Dänemark, Gesetz Nr. 553 vom 18. Juni 2012.
119 Niederlande, niederländisches Institut für 

Menschenrechte (2012).
120 Ungarn, Grundgesetz von Ungarn, Artikel 30 Absätze 1 

und 2; Gesetz Nr. CXI. über den Bürgerbeauftragten für 
Grundrechte (2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok 
biztosáról), 26. Juli 2011.

bestehende Zentrum für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und ein neu eingerichtetes föderales 
Zentrum für die Analyse von Migrationsströmen, den 
Grundrechteschutz für Nichtstaatsbürger und die 
Bekämpfung von Menschenhandel.121

Der irische Justizminister verkündete die Absicht der 
Regierung, die Gleichstellungsbehörde und die irische 
Menschenrechtskommission im Jahr 2012 in einem 
Organ zu vereinen.122 Entsprechend dem Legislativ‑
programm der Regierung soll der Gesetzesentwurf 
Mitte 2013 veröffentlicht werden.123

Angesichts der Notwendigkeit, im Rahmen von 
Sparmaßnahmen Kosten zu senken, führten einige 
EU‑Mitgliedstaaten Reformen für ihre nationalen 
Gleichbehandlungsstellen durch, von denen auch Stellen 
betroffen waren, die nicht gleichzeitig NHRI sind. Das 
Büro für Chancengleichheit in Slowenien, die wichtigste 
öffentliche Institution zur Förderung der Chancengleich‑
heit und der Gleichstellung der Geschlechter, wurde im 
April 2012 geschlossen. Die Mitarbeiter des Büros, dar‑
unter auch der Anwalt für den Gleichstellungsgrundsatz 
(die slowenische Gleichbehandlungsstelle), wurden in 
den europäischen Koordinierungsdienst für Chancen‑
gleichheit versetzt, eine neugeschaffene Organisati‑
onseinheit, die dem Ministerium für Arbeit, Familie und 
Soziales unterstellt ist.124

Die italienische Regierung kürzte die dem nationalen 
Büro gegen Rassendiskriminierung (UNAR) zugewie‑
senen Ressourcen, was den Kommissar für Menschen‑
rechte des Europarates zur Äußerung von Bedenken 
veranlasste, dass die Kürzungen sich negativ auf die 
Erfüllung der Aufgabe der UNAR – die Bekämpfung der 
Diskriminierung – auswirken könnten.125

In Polen wurde dem Parlament ein Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der die Einrichtung eines neuen unabhän‑
gigen Bürgerbeauftragten für den Schutz vor Dis‑
kriminierung vorsieht, dem die Aufgabe zukommt, 
Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.126 Der parla‑
mentarische Gesetzgebungsausschuss127 erklärte den 
Gesetzesentwurf jedoch für verfassungswidrig.

121 Bribosia, E., Europäisches Netz unabhängiger 
Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung (2012).

122 Irland, Gesetz über die irische Gleichstellungsbehörde und 
Menschenrechtskommission (Human Rights and Equality 
Commission) 2012.

123 Irland, Abteilung des Taoiseach (2012).
124 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 

öffentliche Verwaltung, 19. März 2012.
125 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012).
126 Polen, Gesetzesentwurf über den Bürgerbeauftragten für 

den Schutz vor Diskriminierung.
127 Polen, parlamentarischer Gesetzgebungsausschuss (2012).
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In Deutschland errichtete Rheinland‑Pfalz eine neue 
Gleichbehandlungsstelle der Landesregierung, wobei 
das Referat für Antidiskriminierung und Vielfalt in 
das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen eingegliedert wurde.128 Des Wei‑
teren verkündeten die drei Regierungsparteien von 

128 Deutschland, Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen von Rheinland‑Pfalz (2012).

Schleswig‑Holstein in ihrem Koalitionsvertrag, eine 
neue Landesstelle für Gleichbehandlung einzurichten.129

Einige EU‑Mitgliedstaaten erweiterten den Auftrag der 
nationalen Gleichbehandlungsstelle. Im Zuge der Ände‑
rung des Gesetzes über die Gleichstellung von Männern 
und Frauen weitete Malta das Mandat der Nationalen 
Kommission für die Förderung der Gleichstellung aus, 

129 Deutschland, Gesetz IX aus 2012.

AKTIVITÄT DER FRA

Verbesserter Zugang zur Justiz
Auf ihrer Grundrechtekonferenz, die im Dezember 2012 im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand, stellte 
die FRA einen Bericht vor, in dem einige der praktischen Hindernisse untersucht werden, die Menschen, welche 
diskriminiert wurden, beim Zugang zur Justiz über Gleichbehandlungsstellen überwinden müssen.

Die Untersuchung basiert auf Interviews mit Personen, die aus Gründen einer Diskriminierung Beschwerde ein‑
gelegt hatten, und mit Personen, die eine Beschwerde nicht weiter verfolgt hatten. Befragt wurden zudem 
Rechtsanwälte und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, die Beschwerdeführer beraten und unterstüt‑
zen, sowie Vertreter von Gleichbehandlungsstellen in acht EU‑Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Finnland, 
Frankreich, Italien, Österreich, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich. In der Studie wurden die 
verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs zur Justiz untersucht (vgl. Abbildung 8.2), und wie diese Möglichkei‑
ten von den Befragten wahrgenommen wurden.

Abbildung 8.2: Möglichkeiten des Zugangs zur Justiz
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Die Schlussfolgerung in diesem Bericht ist, dass der über Gleichbehandlungsstellen erwirkte Zugang zur Justiz 
in erster Linie durch drei Änderungsmaßnahmen verbessert werden könnte: Verringerung der Komplexität und 
Erhöhung der Zugänglichkeit, Stärkung der Befugnisse der Mechanismen und Ausweitung der Unterstützung, 
um der Vielfalt gerecht zu werden und einen auf Grundrechten basierten Rahmen sicherzustellen.

Dieser Bericht ergänzt den auf einer juristischen Studie basierenden FRA‑Bericht aus dem Jahr 2011, in dem der 
Zugang zur Justiz auf dem Gerichtsweg untersucht wurde.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
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um die Förderung der Gleichstellung in Bezug auf die 
sexuelle Ausrichtung, das Alter, die Religion oder die 
Weltanschauung, die Rasse oder die ethnische Herkunft 
und die Geschlechtsidentität in Beschäftigung, Finanz‑
instituten und in der Bildung einzubeziehen.130

Italien erweiterte die Kompetenz des UNAR, um nicht 
nur die Diskriminierung aus Gründen der Rasse und der 
ethnischen Herkunft, sondern auch die Diskriminierung 
aus allen anderen in der Richtlinie 2000/78/EG des 
Rates genannten Gründen einzubeziehen.131

Ausblick
Im Bereich des Zugangs zu einer effizienten und unab‑
hängigen Justiz hielten die negativen Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise sowohl auf den Zugang zur Justiz als 
auch auf viele andere Bereiche im Jahr 2012 an, unter 
anderem durch die Beschränkung der Prozesskosten‑
hilfe auf eine begrenztere Anzahl von Rechtssachen 
oder durch die Reduzierung der Anzahl lokaler Gerichte. 
Die Grundrechtekonferenz 2012 der FRA unter dem 
Titel „Justiz in Krisenzeiten – Herausforderungen und 
Chancen für den Zugang zur Justiz“ hat jedoch gezeigt, 
dass zahlreiche laufende und aufkeimende Initiativen 
Grund zu Optimismus für das Jahr 2013 und darüber 
hinaus bieten. Im Jahr 2012 wurde die Debatte um die 
Notwendigkeit der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in 
der EU neu angeregt, was Entwicklungen im Jahr 2013 
nach sich ziehen wird.

Während übermäßig lang dauernde Gerichtsverfahren 
ein Hauptanliegen bleiben, haben einige EU‑Mit‑
gliedstaaten Maßnahmen ergriffen, die nicht nur zu 
einem schnelleren Zugang zur Justiz geführt, sondern 
auch dazu beigetragen haben, die Rechtssysteme 
so zu modernisieren, dass die Qualität, Unabhän‑
gigkeit, Effizienz, Transparenz und letztendlich auch 
das Vertrauen in diese Organe erhöht werden. Ver‑
schiedene Arten nichtgerichtlicher Organe mit einem 

130 Malta, Nationale Kommission für die Förderung der 
Gleichstellung (2012).

131 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 
2. Dezember 2000, S. 16, und Italien, Dekret 
vom 31. Mai 2012.

Menschenrechtsauftrag, wie nationale Menschen‑
rechtsinstitutionen und Gleichbehandlungsstellen, 
werden zunehmend als kosteneffiziente und gut 
zugängliche Stellen angesehen. Der Klagebefugnis 
vor Gericht wird aufgrund von Maßnahmen der EU 
im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes immer 
größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Hinsichtlich der grenzübergreifenden Justiz in der EU 
werden 2013 zwei ausstehende Maßnahmen des Fahr‑
plans zu Strafverfahren vorgeschlagen, und zwar der 
Vorschlag zur Prozesskostenhilfe und der Vorschlag zu 
besonderen Garantien für schutzbedürftige Personen 
(Maßnahmen C2 und E) in einem Paket, das eine Initi‑
ative zur Unschuldsvermutung beinhaltet. Gerichtsent‑
scheidungen in Zivilsachen werden durch die Ende 2012 
erfolgten Entwicklungen hinsichtlich der Brüssel‑I‑Ver‑
ordnung beschleunigt, die die grenzübergreifende 
Vollstreckung von Entscheidungen vereinfacht. Dar‑
über hinaus werden die Förderung und Anwendung 
der Mediation als Alternative zur Justiz vorangetrieben.
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